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Haushaltssatzung der Gemeinde Günstedt
für das Haushaltsjahr 2026

Der Gemeinderat hat auf Grund des $ 6 ThürI(DG in der Fassung vom 19. November 2008, in der jeweils gültigen Fassung, die folgende
Haushaltss atn ng beschlo s sen :

$1
Ergebnis- und Finanzplan

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026 wird

f . im Ergebnisplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge auf
der Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen auf

Saldo der ordentlichen Erträge und Aufivendungen

der Gesamtbetrag der außerordentlichen Erträge auf
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Aufwendungen auf

Saldo der außerordentlichen Erhäge und Aufivendungen

das Jahresergebnis vor Veränderung des Sonderpostens für Belastungen aus dem kommunalen
Finanzausgleich und vor Veränderung der Rücklage auf

die Einstellung in den Sonderposten für Belastungen aus dern kommunalen Finanzausgleich auf
die Entnahme aus dem Sonderposten für Belastungen aus dem kommunalen Finanzausgleich auf

die Einstellung in die allgemeine Rücklage auf
die Entnahme aus der allgemeinen Rücklage auf

die Einstellung in die zweckgebundene Kapitalrücklage
die Entnahme aus der zweckgebundenen Kapitalrücklage

die Einstellung in die zweckgebundene Ergebnisrücklage auf
die Entnahme aus der zweckgebundenen Ergebnisrücklage auf

1.099.020 €
r.lt0.t62€
- tt.t42€

0€
0€
0€

- rt.t42€
0€
0€

0€
0€

0€
0€

0€
o€

1

das Jahresergebnis auf 1,1..142 C



2. im Finanzplan

der Gesamtbetrag der ordentlichen Einzahlungen auf
der Gesamtbetrag der ordentlichen Auszahlungen auf

Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen

der Gesamtbetrag der außerordentlichen Einzahlungen auf
der Gesamtbetrag der außerordentlichen Auszahlungen auf

Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

Saldo der ordentlichen und außerordentlichen Ein- und Auszahlungen

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit auf
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

der Gesamtbetrag der Einzahlung aus Finanzierungstätigkeit auf
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit auf

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit

der Gesamtbetrag der Einzahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln auf
der Gesamtbetrag der Auszahlungen aus durchlaufenden Geldem, fremden Finanzmittel auf

Saldo der Ein- und Auszahlungen aus durchlaufenden Geldern, fremden Finanzmitteln

der Gesamtbetrag der Einzahlungen auf
der Gesamtbetrag der Auszahlungen auf

Veränderung des Finanzmittelbestandes im Haushaltsjahr

festgesetzt.

$2
Gesamtbetrag der vorgesehenen Investitionskredite

r.04r.29r €
1.010.351 €

30.q40 €

0€
0€
0€

30.940 €

146.550 €
184.400 €

- 37.8s0 €

6.910 €
0€

6910€

0€
0€
0€

1.187.841 €
- 1.194.751 €

-6.910 €

2

Investitionskredite werden nicht festgesetzt.



s3
Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Verpflichtungsermächtigungen wird festgesetzt auf 1.039.500 Euro.

Verpflichtungsermächtigungen, für die in den ktinftigen Haushaltsjahren voraussichtlich Investitionskredite aufgenommen werden müssen, werden
nicht veranschlagt.

$4
Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung

Der Höchstbetrag der Kredite zur Liquiditätssicherung wird festgesetzt auf 173.000 Euro.

ss
Krediteo Verpflichtungsermächtigungen und Kredite zur Liquiditätssicherung für Sondervermögen

Kredite und Verpflichtungsermächtigungen für Sondervermögen mit Sonderrechnungen werden nicht festgesetzt.

s6
Abgabensätze der Gemeinde und der Sondervermögen mit Sonderrechnung

Aufgrund der am 16.07.2025 bekanntgemachten Hebesatzsatzung werden die nachfolgenden Steuersätze für die Gemeindesteuern deklaratorisch für
das Haushaltsj ahr wiedergegeben.

a) Grundsteuer
- Grundsteuer A
- Grundsteuer B

344v.H.
389 v.H.

J

b) Gewerbesteuer 395 v.H.



$7
Stellenplan

Die Gesamtzahl der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen beträgt 0,897 Vollzeitäquivalente ffzÄ).

s8
Eigenkapital

Der Stand des Eigenkapitals zvrn31.l2. des Haushaltsvorvorjahres beträgt
Der voraussichtliche Stand des Eigenkapitals beträgf. ntm

3 1.12. des Haushaltsvorjahres
3 1.12. des Haushaltsjahres

se
Inkrafttreten

Diese Haushaltssatzungtritt mit dem 01. Januar 2026 inKraft.

Gtinstedt, den XX.XX .2026 (Siegel)

4.705.25r,09 €

4.075.852,09 €
4.064.7t0,09 C

Claudia Knirsch
Bürgermeisterin
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Vorbericht
zum Haushaltsplan der

Gemeinde Günstedt 2026

Vorbemerkungen

Nach $ 1 Abs.2 Ziffer 1 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung - Doppik (ThürGemHV-Doppik) vom 1 1.12.2008 ist dem Haushaltsplan ein
Vorbericht beizufügen. Nach $ 6 dieser Verordnung soll der Vorbericht über den Stand und die Entwicklung der Haushaltswirtschaft im
Haushaltsjahr unter Einbeziehung der beiden Haushaltsvorjahre Auskunft geben. Die durch den Haushalt gesetzten Rahmenbedingungen sind zu
erläutern.

ichs

Aufgrund des Thüringer Gesetz zur Anderung des kommunalen Finanzausgleichs, GVBI 1t2026 S.22tt wurden diverse Anderungen beschlossen,
auf die im weiteren Verlauf des Vorberichts näher eingegangen wird.

Dies betrifft im weiteren folgende Punkte:

. Gesamtansatz der kommunalen lnvestitionspauschale für kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte ($ 22e ThürFAG) - Artikel 1 Nr.
14 des Gesetzes

Ergänzungsleistung für kreisangehörige Gemeinden (bisher: Zuweisungen nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger
Gemeinden) $ 20a ThürFAG - Artikel 1 Nr. 10 des Gesetzes

Thüringer Kommunales lnvestitionsprogrammgesetz für die Jahre 2026 bis 2029 (ThürKlpc) - Artikel 3 des Gesetzes

Anderung des Thüringer Gesetzes über die kommunale Doppik - Artikel 6 des Gesetzes, Nr. 1 und 4

a

a

a
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Ail eFi
Mitsliedsqemeinden

Nach Artikel 93 Abs.1 Satz 1 der Verfassung des Freistaates Thüringen ist das Land verpflichtet den Kommunen eine insgesamt angemessene
Finanzausstattung zu sichern.
Um diesen Vorgaben zu entsprechen, regelt das Land Thüringen diese Verpflichtung über das Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG).

Gemäß $ 6 Thüringer Finanzausgleichsgesetz erhalten die Gemeinden und Landkreise allgemeine Finanzzuweisungen zur Stärkung ihrer eigenen
Finanzkraft in Form von Schlüsselzuweisungen. Durch die Gegenüberstellung der Bedarfsmesszahl und der Steuerkraftmesszahl wird die
unzureichende Steuerkraft ermittelt, die Grundlage für die Festsetzung der Schlüsselzuweisungen ist.

Das Thüringer Ministerium für lnneres und Kommunales hat mit dem Festsetzungsbescheid vom 16.O1 .2026 die Schlüsselzuweisungen für das
Jahr 2Q26 festgesetzt. Bei dieser Festsetzung wurde ein einheitlicher Grundbetrag von 925,407324 € zu Grunde gelegt.

lm Rahmen der Haushaltsplanung wurde auf die Zahlen aus der Modellrechnung vom August 2025 von 922,34 € zurückgegriffen. Eine Anpassung
des einheitlichen Messbetrages und die Korrektur in den Haushaltsunterlagen konnte nicht mehr erfolgen, da die Planung zum Eingang der
Bescheide bereits abgeschlossen war. Es ist im Rahmen des Haushaltsvollzuges an der Stelle mit Mehreinnahmen von 2.093 € zu rechnen.

Neben der Berechnungsgrundlage der Einwohnerzahl für die Schlüsselzuweisungen, wird seit dem Jahr 2013 zusätzlich ein Kinderansatz für
Kinder zwischen 0 bis unter 6 Jahren gewährt. Dadurch steht jeder Gemeinde ein höherer Gesamtansatz als früher

zu. Der Kinderansatz betrug in den Jahren 2013 bis 2015 als Faktor 4,5 und beträgt seit dem Jahr 2016 Faktor 6,7. Dies führt schlussendlich zu

einem höheren Gesamtansatz als vor der Einführung des Kinderansatzes.

Der Gesamtansatz, welcher für die Berechnung der Bedarfsmesszahl maßgebend ist, entwickelte sich in den vergangenen Jahren wie folgt:

2014

2013

Jahr

756

773

Einwohner zum
31 .12. vorvergangenes Jahr

It. $ 3OThürFAG
(Hauptansatz)

34

32

Zahl Kinder zum
31.12.

vorvergangenes
Jahr

153

144

Zahl Kinder
vorvergangenes Jahr

X Faktor 4,5
(Kinderansatz)

909

917

Hauptansatz
+

Kinderansatz
(Gesamtansatz)
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894

Hauptansatz
+

Kinderansatz
(Gesamtansatz)

972

916

938

922

928

901

881

905,80

877,80

865,90

853

158

Zahl Kinder
vorvergangenes Jahr

X Faktor 6,7
(Kinderansatz)

241

194

214

201

208

1 I 1

1 6 1

188

160,8

1 54,1

147

35

Zahl Kinder zum
31.12.

vorvergangenes
Jahr

36

29

32

30

3 1

27

24

28

24

23

22

736

Einwohner zum
31 .12. vorvergangenes Jahr

It. S 3OThürFAG
(Hauptansatz)

731

722

724

721

720

720

720

718,2*

717

711,80

705,60

2015

Jahr

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

2024

2025

2026

* 
Seit dem Jahr 2023 wird der Durchschnitt der Einwohnezahl des vorvergangenen Jahres und der 4 davorliegenden Jahre herangezogen. ($ 30 Abs. 1 i.V.m. g 8 Abs. 1 Satz2ThürFAG)

Die Entwicklung des einheitlichen Grundbetrages, welcher für die Berechnung der Schlüsselzuweisungen maßgebend ist, nahm in der
Vergangenheit folgende Entwicklung:
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Jahr 2010
Jahr 2011
Jahr 2012
Jahr 2Q13

Jahr 2014
Jahr 2015
Jahr 2016
Jahr 2017
Jahr 2018
Jahr 2019
Jahr 2O2O

Jahr 2Q21

Jahr 2022
Jahr 2023
Jahr 2024
Jahr 2025
Jahr 2026

Einheitlicher Grundbetrag
Einheitlicher Grundbetrag
Einheitlicher Grundbetrag
Einheitlicher Grund betrag
Ei nheitlicher Grund betrag
Ei nheitlicher Grundbetrag
Einheitlicher Grundbetrag
Einheitlicher Grundbetrag
Einheitlicher Grundbetrag
Einheitlicher Grundbetrag
Einheitlicher Grundbetrag
Einheitlicher Grundbetrag
Einheitl icher Grundbetrag
Einheitlicher Grundbetrag
Einheitlicher Grundbetrag
Einheitlicher Grund betrag
Einheitlicher Grundbetrag

794,9056 €
802,1792 €
684,3017 €
520,00701 €
549,175901 €
616,987855 €
571,573782 €
576,509417 €
585,481475 €
601,472589 €
647,216012 €
689,440857 €
741,941092 €
783,508874 €
825,483927 €
878,094448 €
925,407324 €

Es ergibt sich nach dem einheitlichen Grundbetrag folgendes Bild tür 2026 unter gleichzeitiger Gegenüberstellung der Schlüsselzuweisungen der
Jahre 2010 bis 2025:

Günstedt 371.957,25 €
2010

Schlüssel-

zuweisunq

340.637,22€
2011

Schlüssel-

zuweisunq

283.713,13 €
2012

Schlüssel-

zuweisunq

249.330,59 €
2013

Schlüssel-

zuwersunq

258.016,67 €
2014

Schlüssel-

zuwersung

272.061,23 €
2015

Schlüssel-

zuwersunq

266.917,68 €
2016

Schlüssel-

zuwetsunq

212.737,57 €
2017

Schlüssel-

Zuweisunq

8



Summe der
Schlüssel-
zuweisung

2019
195.1 15,63 €

Zuweisung zur
Kompensation des
Verlustes durch die

Anpassung der
Hau.ptansatzstaffel,

Anderung lt.
Beschlussempfehlung,

Drucksache 4149O0,
Modell 2018

2019
11.179,53 €

Schlüssel-

zuweisung

2019
183.936,10 €

Summe der
Schlüssel-
zuweisung

2018
224.458,24€

Zuweisung zur
Kompensation des
Verlustes durch die

Anpassung der
Hau.ptansatzstaffel,

Anderung lt.
3eschlussempfehlung,
Drucksache 414900,

Modell 2018
2018

10.269,99 €

Schlüssel-
zuweisung

2018
214.189.85 €3ünstedt

Schlüssel-

zuweisung

2026
273.100,09 €

Schlüssel-

zuweisung

2025
305.421,43 €

Schlüssel-

zuweisung

2024
265.100,41 €

Schlüssel-

zuweisung

2023
270.492,97 €

Schlüssel-

zuweisung

2022
186.358,08 €

Schlüssel-

zuweisung

2021
175.268,39 €

Summe der
Schlüssel-
zuweisung

2020
187.102.06 €

Zuweisung zur
Kompensation des
Verlustes durch die

Anpassung der
Hauptansatzstaffel, $

7a ThürFAG
2020

11.922,30 €

Schlüssel-
zuweisung

2020
175.179,76 €Günstedt

Schlüssel-
zuweisung

2029
261.990 €

Schlüssel-
zuweisung

2028
245.552€

Schlüssel-
zuweisung

2027
268.020 €Günstedt

Die Entwicklung der Schlüsselzuweisungen ist ab dem Jahr 2026 autgrund der bisherigen Steuerkraft und unter der Annahme, dass der
einheitliche Grundbetrag des Jahres 2026 konstant bleibt, abgeleitet.
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E ntwickl unq des Gewerbesteueraufkommens

Die Entwicklung der Gewerbesteuereinnahmen wird nachfolgend für die Jahre 2011 bis 2025 anhand der Rechnungsergebnisse dargestellt. Bei

dem Wert für das Jahr 2026 handelt es sich um den geschätzten Planansatz.

Aufgrund des stetigen Anstiegs der Einnahmen bei der Gewerbesteuer haben sich im Gegenzug dazu die Schlüsselzuweisungen feduziert, wie es

im vorherigen Punkt bereits dargestellt wurde.

300.000 €

250.40!
250.000 €

200.000 €

150.000 €

100.000 €

s0.000 €

0€
20tt 20L2 20t3 20].4 20ts 20L6 2017 20L8 2019 2020 2027 2022 2023 2024 202s 2026

16.301 2L.266 23.356,00

76-453,13

118.938,96 125.L4L,36

55.623,O7

1o2.L52,O8

L46,447,O0

77.684
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Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer und Gemeindeanteil an der Einkommenssteuer

Der Landesgesetzgeber hat ab dem Jahr 2024 eine Anderung der Vennraltungsvorschriften zur Thüringer Ausführungsverordnung des
Gemeindefinanzreformgesetzes (ThüTAVOGFRG) vorgenommen. Die Schlüsselzahlen des Gemeindeanteils für die Einnahmen an der
Einkommensteuer und der Umsatzsteuer werden alle drei Jahre angepasst und liegen für 2024ff vor. Über die Jahre hinweg ist mit einer Steigerung
der Einnahmen zu rechnen. Dies führt aufgrund des Berechnungsmodus zu tendenziell niedrigeren Schlüsselzuweisungen und leicht höheren Kreis-
und Schulumlagezahlungen, da die Mehreinnahmen der Einkommens- und Umsatzsteuer bei deren Berechnung Berücksichtigung finden. Unter
Beachtung der Oktobersteuerschätzung 2Q25 werden sich die Einnahmen aus der Einkommensteuer und der Umsatzsteuer bis 2030, wie
nachfolgend dargestellt, entwickeln. Für die Jahr 2011 bis 2025 werden die tatsächlichen Einnahmen aufgeführt:

Schlüsselzahl
2021-2023 0,000063866
ab2024 0,000069776

5.765,83 €
4.844,93 €.

5.005,39 €
5.069,11 €
6.539,04 €
6.858,62 €
8.317,67 €
8.721,69 €.

9.699,92 €
11.139,66 €
12.086,30 €
11.455,02€
10.977,74 €
11.910,82 €
12.293,72€
14.932,06 €
18.420,86 €
20.304,82€
17.723,10 €

Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

BUST 61 10-602200

Jahr

2011
2Q12
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

Schlüsselzahl
2021-2023 0,0002964
ab2024 0,0002968

99.708,01 €
1 13.025,60 €
121.023,24 €
129.557 ,25 €
148.929,64€
154.953,30 €
169.001,05 €
187.115.30 €
197.047,44 €
191 .332,83 €
192.632,55 €
202.406,57 €.

222.954.40 €
210.865,35 €
228.756,37 €
239.191,20 €
249.229,20 €
258.693,60 €
273.033,60 €

Gemeindeanteil an der Einkommensteuer
(EST und Abgeltungssteuer)

BUST 6110-602100

Jahr

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
2027
2028
2029

IL



2030 287.947,20 € 2030 13.815,65 €

Kreis- und Schulumlage

Die Landkreise sind durch die Sparmaßnahmen des Landes in ähnlicher Weise betroffen, wie die Gemeinden und Städte. Hieraus ergibt sich eine
langfristige Steigerung der Kreis- und Schulumlage, welche die Gemeinden in ihrem finanziellen Spielraum erheblich einschränkt. lm Landkreis

Sömmerda stellt sich die Entwicklung wie folgt dar:

Jahr Hebesatz Kreisumlage Festsetzung Kreisumlage
2009 33,50 % 148.641,99 €
2010 33,50 % 146.138,60 €
2011 35,55 % 158.537,70 €
2012 35,55 % 163.978,26 €
2013 39,90 % 195.938,09 €
2014 39,Q64o/o 182.783,22€
2015 39,064 o/o 185.510,62 €
2016 39,2637 o/o 189.188,13 €
2017 40,47840/o 213.725,47 €
2018 40,3163 o/o 214.583,77 €
2019 40,6081 % 227.138,28 €
2020 39,9758 o/o 236.744,00 €
2021 38,9525 o/o 235.373,33 €
2022 39,9736 o/o 242.392,65 €
2023 40,8215 o/o 228.353,54€
2024 41,1010 o/o 248.225,80 €
2025 41,99920/o 259.862,34€
2026 40,4113 o/o. 293.272,55 €
* Laut Telefonalam 07.01.2026 mit dem Kämmerer des Landratsamtes.

Hebesatz Schulumlage
2,374 0/o

3,545 0/o

3,6920/o
3,777 0/o

3,632 0/o

4,Q87 0/o

3,7495 0/o

3,5498 0/o

3,9627 0/o

4,0815 0/o

3,7888 %
3,7240 0/o

3,6217 0/o

3,7558 0/o

4,4772 0/o

4,5404 0/o

4,4215 0/o

4,235Q o/o*

Festsetzung
10.533,61 €
15.464,52€
16.464,73 €
17.421,83 €
17.835,77 €
19.123,36 €
17.805,96 €
17104,35 €
20.923,01€
21.723,81 €
21.192,37 €
22.054,21€
21.884,39 €
22.774,49 €
24.825,89 €
27.421,34 €
27.357,22€
30.734,21€

Schulumlage

12



Die prognostizierte Entwicklung der Kreis- und Schulumlage für die künftigen Jahre kann dem Konto 544211 (Schulumlage) und dem Konto
544210 (Kreisumlage) der gerafften Übersicht des Ergebnisplanes bis zum Jahr 2Q29 entnommen werden (hellblau).

Verwaltu n gsgeme i nschaftsu m I age (B UST: 6 1 1 0-5442201

Die Arbeit der Verwaltungsgemeinschaft orientiert sich, wie auch schon in der Vergangenheit, an dem Grundsatz eines sparsamen Mitteleinsatzes
zur Erfüllung der gestellten Aufgaben für die Mitgliedsgemeinden.
Hierzu hatte die VG-Versammlung einen sozialverträglichen Personalabbau über Altersteilzeitregelungen beschlossen, welche im Jahr 2015 bei
den letzten Mitarbeitern ausgelaufen sind.

Aufgrund dieser strengen Maßstäbe bei der Finanzierung der Ausgaben im Personal- und Sachkostenbereich, konnte im Jahr 2011 erstmals eine
Reduzierung der VG-Umlage von 185,3569 € auf 158 € vorgenommen werden.

Anhebung der Entselte der Anqestellten
ln der letäen Tarifrunde des TvöD 2025 wurden für die Angestellten folgende Anderungen bei den Entgelten beschlossen:

1. Laufzeit

a 27 Monate: 01.01 .2025 - 31.03.2027

2. Entgelt

Entgelttabelle:
o 01 .O1.2Q25: keine Erhöhung (3 Monate "Nullrunde")
o 01 .04.2025: +3,Oo/o, mindestens 1 10 €
o 01 .05.2026: +2,8o/o

Jah ressonderzah I u ng (Wei h nachtsgeld ) ab 2026:
o Bund:

. E 1 bis E 8: von 90% auf g5o/o

' E 9a bis E 12: von 80% auf 90o/o

a

a

1_3



. E 13 bis E 15: von 600/o auf 75o/o
r"@tt:

Möglichkeit des Eintauschs von Teilen der Jahressonderzahlung in bis zu 3 freie Tage
Kommunen (VKA) ausgenommen BT-K und BT-B €):

. 85o/o in allen Entgeltgruppen

. Umwandlunqsmöqlichkeit von Teilen der Jahressonderzahlunq in bis zu 3 freie Tage
Kommunen (VKA) BT-K und BT-B :

. E 1 bis E 8: von 84,51o/o a'uf 9Oo/o

. E 9a bis E 15: von 70,28o/o btu. 51,78o/o 
"uf 

85o/o

3. Arbeitszeit

ab 2026 freiwillige Erhöhung der Wochenarbeitszeit auf bis zu 42 Wochenstunden möglich, sofern der Arbeitgeber zustimmt ("doppelte
Freiwilligkeit"). Das Entgelt erhöht sich entsprechend zuzüglich eines Zuschlags auf das Tabellenentgelt der Stufe 3 der jeweiligen
Entgeltgruppe:

o ElbisE9b:25%
o E 9c bis E 15: 1oo/o

4. weitere Regelungen

. 1 zusätzlicher Urlaubstag ab 2027

. Möglichkeit zur Einrichtung von "Langzeitkonten" auf betrieblicher Ebene

. TV-Fleischuntersuchung:
o 01 .04.2025: +3,11o/o

o 01 .Q5.2026: +2,8o/o

. Bund: Angleichung Ost an West in Bezug auf Unkündbarkeit (S 34 Abs. 2 TVöD) und Befristung von Arbeitsverträgen ($30 Abs. 2 bis 5
TVöD).

. Bund: weitere Erhöhung von E 1 Stufe 2 um 9 € zum 01.05.2026

5. TV-V (Versorgungsbetriebe)

Entgelttabelle:
o 01 .01.2025: keine Erhöhung (5 Monate "Nullrunde")
o 01 .06.2025: Neufassung del Entgelttabelle (+4,72oÄ bis +7,84o/o, durchschnittlich +5,1Yo)G)

o

o

a

a
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o 01 .06.2026: +1,25o/o
. 1 zusätzlicher Urlaubstag ab 2027
. Umwandlungsmöglichkeit von Teilen der Jahressonderzahlung ab 2026, siehe TVöD VKA
. Ubertragung der Regelungen zur freiwilligen Arbeitszeiterhöhung auf bis zu 42 Wochenstunden des TVöD Vl(Aab 2026

6. Auszubildende, Studenten und Praktikanten

a monatliches Entgelt:
o keine Erhöhung (3 Monate "Nullrunde")
o 01 .Q4.2025: +75 €
o 01 .05.2Q26: +75 €

1 zusätzlicher Urlaubstag ab 2027a

Quelle

Für die weitere Haushaltsplanung wurde bei den Angestellten mit folgender Steigerung der Personalkosten gerechnet:

01.04.2027

01.04.2028

01.04.2029

Steigerung um weitere 2,8 o/o zum

Steigerung um weitere 2,8 o/o zurn

Steigerung um weitere 2,8 o/o zutrl

Anoassuno der Besolduno der Beamten

Mit dem Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung und Versorgung in den Jahren 2024 und 2025 und zur Anderung besoldungs- und
versorgungsrechtlicher sowie anderer Vorschriften Vom 2. Juli 2024 hat der Landtag im Artikel 1 Thüringer Gesetz zur Anpassung der Besoldung
und Versorgung in den Jahren 2024 und 2025 unter anderen folgendes beschlossen:

s1
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Erhöhung von Dienst- und Anwärterbezügen

(1 ) Die im Thüringer Besoldungsgesetz (ThürBesG) in der Fassung vom 18. Januar 2016 (GVBI. S. 1 , 166, 202) in der jeweils geltenden Fassung
in den Anlagen 5 und 9 ausgewiesenen Beträge der Grundgehaltssätze werden ab dem 1. November 2024 um 1,462 Prozent erhöht; die sich
nach der Erhöhung nach Halbsatz 1 ergebenden Beträge werden ab dem 1. Februar 2025 um weitere 5,5 Prozent erhöht.

(2) Die im Thüringer Besoldungsgesetz in Anlage 6 ausgewiesenen Beträge des Familienzuschlags nach g 37 Abs. 1 und des
Anrechnungsbetrags nach $ 37 Abs. 2, die in Anlage 8 Tabelle 1 ausgewiesenen Beträge der Stellenzulagen nach Anlage 1 Abschnitt ll Nr. 7 der
Vorbemerkungen zu den Besoldungsordnungen A und B sowie Anlage 3 Nr. 2 der Vorbemerkungen zur Besoldungsordnung R, die in Anlage 8
Tabelle 2 ausgewiesenen Beträge der Amtszulagen, die in Anlage 8 Tabelle 3 ausgewiesenen Beträge der sonstigen Zulagen zur
Besoldungsordnung W sowie die in Anlage g ausgewiesenen Beträge der sonstigen Zulagen zur Besoldungsordnung C werden ab dem 1.
November 2024 um 1,462 Prozent erhöht; die sich nach der Erhöhung nach Halbs atz 1 ergebenden Beträge werden ab dem 1. Februar 2O2S
um weitere 5,5 Prozent erhöht.

(3) Die in Anlage 7 des Thüringer Besoldungsgesetzes ausgewiesenen Anwärtergrundbeträge in der ab 1. Dezember 2022 geltenden Fassung
werden ab dem 1 . November 2024 um 100 Euro erhöht. Die nach Satz 1 erhöhten Anwärtergrundbeträge werden ab dem 1. Februar 2O2S
um 50 Euro erhöht, soweit deren Erhöhung um weitere 5,5 Prozent nicht günstiger ist.

(a) Die Beträge der Grundgehaltsspannen in Anlage 10 Tabelle 1 des Thüringer Besoldungsgesetzes erhöhen sich ab dem 1 . Novembe r 2024 und
ab dem 1 . Februar 2025 entsprechend Absatz 1 . Die Beträge des Auslandszuschlags in Anlage 10 Tabelle 1 des Thüringer Besoldungsgesetzes
werden ab dem 1. November 2024 um 1,17 Prozent erhöht; die sich nach der Erhöhung nach Halbsatz 1 ergebenden Beträge werden ab dem 1.
Februar 2025 um weitere 4,4Prozent erhöht. ln Anlage 10 Tabelle 2 erhöhen sich ab dem 1. November 2024 die Monatsbeträge um 1,17 Prozent;
die sich nach der Erhöhung nach Halbsatz 1 ergebenden Beträge werden ab dem 1. Februar 2Q25 um weitere 4,4Prozent erhöht.

s3

Sonderzahlungen im Jahr 2024

(1) Beamtinnen und Beamte sowie Richterinnen und Richter mit Anspruch auf Dienstbezüge, deren Dienstverhältnis am 9. Dezemb er 2O23
bestanden hat und die im Zeitraum vom 1. August 2023 bis zum 8. Dezember 2023 an mindestens einem Tag Anspruch auf Dienstbezüge hatten,
erhalten zur Abmilderung der gestiegenen Verbraucherpreise im Jahr 2Q24 eine einmalige Sonderzahlung in Höhe von 3.000 Euro. g 6 Abs. 1

und $ 7 Satz 1 ThürBesG gelten entsprechend. Maßgebend sind die Verhältnisse am 9. Dezember2023. DerAnspruch nach den Sätzen 1 bis 3
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vermindert sich um den Gesamtbetrag der der berechtigten Person aufgrund des $ 3 des Thüringer Gesetzes zur Gewährleistung einer
verfassungsgemäßen Alimentation im Jahr 2023vom 10. Juni 2023 (GVBI. S. 192) geleisteten Sondezahlungen.

Für die weitere Haushaltsplanung wurde bei den Beamten mit folgender Steigerung der Personalkosten gerechnet:

01.01 .2026

01.01.2027

01.01 .2028

01.01 .2029

Steigerung von 30Ä zum

Steigerung um weitere 3 %

Steigerung um weitere 3 %

Steigerung um weitere 3 %

Die vorgenannten Anhebungen der Entgelte bzw. Bezüge fanden bei der Planung der Personalkosten Berücksichtigung

Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr
Jahr

2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2Q23
2024
2025
2026

Personalkosten
Personalkosten
Personalkosten
Personalkosten
Personalkosten
Personalkosten
Personalkosten
Personalkosten
Personalkosten
Personalkosten
Personalkosten
Personalkosten
Personalkosten
Personalkosten
Personalkosten
Personalkosten

Finanzrechnung Nr.2a
Finanzrechnung Nr.2a
Finanzrechnung Nr. 2a
Finanzrechnung Nr. 2a
Finanzrechnung Nr.2a
Finanzrechnung Nr. 2a
Finanzrechnung Nr. 2a
Finanzrechnung Nr.2a
Finanzrechnung Nr.2a
Finanzrechnung Nr. 2a
Finanzrechnung Nr. 2a
Finanzrechnung Nr.2a
Finanzrechnung Nr.2a
Finanzrechnung Nr. 2a
Finanzplan Nr. 2a
Finanzplan Nr. 2a

904.597,85 €
830.170,55 €
751.652,49 €
773.475,59 €
813.301 ,56 €
745.045,66 €
810.207,49 €
816.589,40 €
866.339,13 €
860.615,91 €
876.093,27 €
843.321,80 €
921.260,90 €
977.913,17 €
1.055.730,00 €
1.065.000,00 €

It.

It.

It.

It.

It.

It.

It.

It.

It.

It.

It.

It.

It.

It.

It.

It.
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Jahr 2027
Jahr 2028
Jahr 2029

Personalkosten lt. Finanzplan Nr. 2a
Personalkosten lt. Finanzplan Nr. 2a
Personalkosten lt. Finanzplan Nr. 2a

1.151.743,00 €
1.167.304,00 €
1 .199.092,00 €

Neben den soeben genannten Gründen sind noch folgende Sachverhalte im Personalbereich zu beachten, wie es auch bereits im Haushaltsplan

der Vorjahre dargelegt wurde:

Ein Auszubildender hat im Jahr 2023 seine Lehre begonnen, da ein erhöhter Personalbedarf gesehen wird. Dieser soll nach der Lehre
übernommen werden
Zwei Auszubildende haben im Jahr 2024 ihre Lehre begonnen, da im Jahr 2Q28 eine Kollegin aus der Kämmerei ausscheidet und im Jahr
2029 die Kollegin aus dem Standesamt ausscheidet. Bis zum Renteneintritt der 2 Kolleginnen gibt es vorübergehend eine
Doppelbesetzung.
Seit dem Jahr 2024 ist die Leitung des Hauptamts wieder personell separat besetzt und wird nicht mehr durch den VG-Vorsitzenden in

Personalunion wahrgenommen. Aufgrund dieser Neubesetzung ist die freigewordene Stelle im Bereich Liegenschäften/Bauamt
nachzubesetzen.

Änderunq der Berechnunq der VG Umlaq:
2025

Die bisherige Vorgehensweise zur Erstellung des Haushalts der VG war, dass dem Bankbestand der VG so viel Geld entnommen wurde, so dass
am Ende des Finanzplanungszeitraumes der Bankbestand nahezu aufgebraucht sein sollte. Dadurch wurden die Gemeinden nur so stark
finanziell belastet, wie der Finanzbedarf der VG in den jeweiligen Jahren war. Es war jedoch eine Überschuldung der VG vorhanden aufgrund der
Verpflichtung zur Bildung von Pensions- und Beihilferückstellungen. Weiterhin war auch der Finanzplan nicht ausgeglichen, da sich die
Umlageermittlung der VG Umlage nach dem Finanzplan richtete. Dies war aus Sicht der VG jedoch hinzunehmen, da dadurch die Gemeinden nur
nach dem tatsächlichen finanziellen Bedarf der VG belastet wurden.

Diese Vorgehensweise war so bei der Einführung der doppelten Buchführung im Jahr 2011 seinerzeit mit der Kommunalaufsicht abgestimmt
worden.

Nachdem der Beschluss des Haushaltsplans der VG für das Jahr 2Q25 ertopte, hat die VG von der Kommunalaufsicht das Schreiben ,,Anhörung
zur Erhebung der Umlage und zur Herstellung des Haushaltsausgleichs bzw. Abbau der Überschuldung" vom 1 1.11.2024 erhalten, welches
nachfolgend teilweise zitiert wird.

a

a

18



Nach Auswertung der nunmehr vorliegenden Stellungnahme des TLVwA ergeben sich
gegen das Haushaltssicherungskonzept und die Haushaltssatzung der VG Kindelbrück
für das Jahr 2A25 erhebliche rechtsaufsichtliche Bedenken hinsichtlich der
Berechnung der VG-Umlage und dem daraus resultierenden fehlenden
Haushaltsausgleich bzw. der vorhandenen Überschuldung.

Dieses zitierte Anhörungsschreiben hat bei der VG Kindelbrück für einige Venvunderung gesorgt, da, wie Eingangs dargestellt, die
Kommunalaufsicht im Vorfeld bereits 14 Jahre lang in Folge diese Vorgehensweise mit dem nicht durch Eigenkapital gedeckten
Fehlbetrag, dem nicht ausgeglichenen Ergebnis- bzw. Finanzplan positiv rechtsaufsichtlich gewürdigt hat!

Mit Bescheid der Kommunalaufsicht des Landratsamtes Sömmerda vom 25.02.2025 wurde
o die Genehmigung zur 15. Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes versagt.
o Die Genehmigung der Haushaltssatzung 2025 des Haushaltsplans der VG versagt.

Aufgrund dieses ablehnenden Bescheides der Kommunalaufsicht wurde das System der Berechnung der VG-Umlage umgestellt. Es wurden die
nachfolgenden Punkte umgesetzt um auch weiterhin kein Haushaltssicherungskonzept bei der VG fortschreiben zu müssen:

1. Ausgleich Ergebnisplan gemäß $ 4 Abs.1 Nr.1 ThürKDG
2. Ausgleich Finanzplan gemäß $ 4 Abs.1 Nr.1 ThürKDG
3. Abbau der Überschuldung gemäß $ 4 Abs.1 Nr.2 ThürKDG

Es waren nach der Beschlusslage des Haushaltsplans 2025 der VG vom Oktober 2024 folgende VG Umlagen in € je Einwohner in den Jahren des
Finanzplanu ngszeitraumes vorgesehen :

VG Umlage in
€/Einwohner
177
177
177
194

Jahr

2025
2026
2027
2028

Daraufhin hätten folgende VG Umlagen bei den Gemeinden erhoben werden sollen:

1_9



Summe

Landgemeinde
Kindelbrück

Günstedt
Büchel
Griefstedt

Gemeinde

909.072,00 €
697.557,00 €

126.909,00 €
42.303,00 €
42.303,00 €

2025

HH-Plan

897.213,00 €
688.884,00 €

125.670,00 €
40.533,00 €
42.126,00 €

2026

HH-Plan

892.080,00 €
684.990,00 €

124.608,00 €
40.710,00 €
41.772,00 €

2027

HH-Plan

972.134,00 €
746.512,00 €

135.412.00 €
44.814,00 €
45.396,00 €

2028

HH-Plan

Aufgrund der von der Kommunalaufsicht geltend gemachten Punkte müssen jetzt folgende VG Umlagen in € je Einwohner in den Jahren des
Finanzplanungszeitraumes erhoben werden:

2028
2027
2026
2025

Jahr

193
193
193
206

VG Umlage in
€/Einwohner

Daraufhin sind VGU beiden Gemeinden zu erheben:

Aus der Gegenüberstellung der bisherigen Berechnungsweise der VG Umlagen und der jetzt von der Kommunalaufsicht geltend gemachten
Vorgehensweise lassen sich die Mehrkosten bzw. Minderkosten der nachfolgenden Darstellung je Gemeinde entnehmen:

20

Summe

Landgemeinde
Kindelbrück

Günstedt
Büchel
Griefstedt

Gemeinde

145.436,00 €
48.410,00 €
49.204,00 €
2025

HH-Plan

1.036.386,00 €
794.336,00 €

978.317,00 €
751.156,00 €

137.030,00 €
44.197,00 €
45.934,00 €
2026

HH-Plan

972.720,00 €
746.910,00 €

135.872,00 €
44.390,00 €
45.548,00 €
2027

HH-Plan

134.714,00 €
44.583,00 €
45.162,00 €
2028

HH-Plan

964.228,00 €
739.769,00 €



Mehrkosten je

Gemeinde

13.251,00 €
13.220.00 €
40.453,00 €

214.228,00 €

281.152.00 €

HH-Plan

2028
234,00 €
231,00 €
698,00 €

6.743,00 €
7.906,00 €

HH-Plan

2027

3.776,00 €
3.680,00 €

11.264.00 C

61.920,00 €
80.640,00 €

HH-Plan

2026
3.808,00 €
3.664,00 €

1 1.360,00 €

62.272,00 €
81.104,00 €

HH-Plan

2025
5.901,00 €
6.107,00 €

18.527,00 €

96.779,00 €
127.314,00 €,

Gemeinde

Griefstedt
Büchel
Günstedt
Landgemeinde
Kindelbrück
Summe

Die mit der Erhöhung der VG-Umlage einhergehenden Anderungen beim Ergebnisplan, Finanzplan und Eigenkapital können dem Punkt
Haushaltsausgleich ab Seite 45 entnommen werden.

Mit der geänderten Berechnungsweise der VG Umlage geht selbstredend auch eine Erhöhung des Bankbestandes der VG von 281 .152 € bis zum
Ende des Finanzplanungszeitraumes einher, wie es der vorherigen Tabelle entnommen werden kann.

Diese Mehrbelastung führt bei den Gemeinden zu einem erschwerten Haushaltsausgleich bzur. sogar zur vorläufigen Haushaltsführung und der
Ungewissheit, ob ein Haushaltsausgleich im Jahr 2025 überhaupt möglich sein wird (Gemeinde Büchel).

Die VG wiederum weist wegen der vorgenannten Vorgehensweise zum Ende des Finanzplanungszeitraumes einen Bankbestand von 446.181,75
€ aus, wie es auch der Seite 54 entnommen werden kann.

Die Entwicklung der VG-Umlage stellt sich bis zum Jahr 2025wie folgt dar:

Jahr
2003
2005
2007
2009
2011

VG-Umlage €/Einwohner
130,53 tST

128,05 IST

138,06 IST

163,30 tST
158 tST

Jahr
2004
2006
2008
2010
2012

VG-Umlage €/Einwohner
129,89 tST
128 tST

154,10 tST
185,3569 tST
144 tST
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2013
2015
2017
2019
2021
2023
2025

131

129
113
125
152
177

206

Günstedt

Günstedt

Günstedt

IST
IST
IST
IST
IST

IST

IST

HH-Plan
2013

101.263,00 €

HH-Plan
2019

90.125,00 €

HH-Plan
2025

145.436,00

2014
2016
2018
2020
2022
2024
2026

HH-Plan
2014

97.524,00 €

HH-Plan
2020

90.000,00 €

HH-Plan
2026

136.422,00€

129
125
113
125
153

177

198

HH-Plan
2015

94.944,00 €

HH-Plan
2021

109.440,00 €

HH-Plan
2027

136.224,00 €

HH-Plan
2016

91.375,00 €

Hl'l-Plan
2022

110.160,00 €

HH-Plan
2028

135.036,00 €

HH-Plan
2017

81.586,00 €

HH-Plan
2023

125.493,00 €

HH-Plan
2029

133.848,00 €

HH-Plan
2018

81.812,00 €

HH-Plan
2024

126.555,00 €

IST
IST
IST
IST

IST

IST

SOLL

Für die Gemeinden hat die soeben dargestellte VG-Umlage folgende finanzielle Auswirkung
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Ki ndergarten u m lage (BUST: 3650-54 42211

Mit dem Abschluss der Zweckvereinbarung zur Aufgabe - ,,Bereitstellung der erforderlichen Plätze in Kindertageseinrichtungen" - ging auch die
Finanzierung dieser Aufgabe zum 01 .01.2011 auf die Venrualtungsgemeinschaft über. Die Regelungen zur Sicherstellung des ungedeckten
Finanzbedarfs sind in den $$ 5 und 6 der Zweckvereinbarung awischen den Mitgliedsgemeinden und der Venrualtungsgemeinschaft Kindelbrück
vom 01 .01.2011 enthalten.

Nach $ 6 Abs. 2 dieser Zweckvereinbarung erhebt die Verwaltungsgemeinschaft eine sog. "Kindergartenumlage" je angemeldetem Kind in der
Kindertagesstätte. Ergibt sich nach Vorliegen der Jahresrechnung, dass die gezahlten Abschlagszahlungen, den insgesamt durch die Gemeinde zu
zahlenden Jahresbetrag über- oder unterschreitet, erfolgt der Ausgleich bis zum 31.03. des Folgejahres.

Aufgrund des mit der THEPRA geschlossenen Betriebsführungsvertrages erstattet die VG die nicht durch Spenden und Elternbeiträge gedeckten
Betriebskosten. Aus der nachfolgenden Aufstellung ergibt sich für die Jahre 2011 bis 2026 eine Übersicht über die Entwicklung der entsprechenden
Positionen mit der Gegenüberstellung aus der festgesetzten und der nach dem Jahresabschluss tatsächlich notwendigen KITA-Umlage.
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2026
(Plan)

2025
(Plan)

2024 (RE\
2023 (RE)
2022 (RE\
2021 (RE)
2020 (RE)
2019 (RE)
2018 (RE)
2017 (RE)
2016 (RE)
2015 (RE)
2014 (RE)
2013 (RE)
2012 (RE)
2011(RE)

Jahr

6.669,4576

5.849,8936
5.169,9215
4.925,9353
4.409,8565
4.028,8085
3.720,4445
3.477.2103

3.362,98
2.763,44
2.864.54
2.552,57
2.360,75
2.010,99
2.225,02
3.759,81

KITA-Umlage
in € pro Kind lt.
Haushaltsplan

Noch
ausstehend

Noch
ausstehend

4.969,8921
4.553,3611
3.634,8121
3.679.6244
2.997,7238
3.111,1247
2.710.2603
2.455,0096
2.305,9747

2.411,83627
2.337,37
1.850,06
2.139,25
2.677,39

KITA-Umlage in
€ pro Kind lt.

Jahresrechnung

1.140.072,0Q

1 .155.936,00
801 .143,93
867.344,48
850.402,71
760.850,76
830.264.93
700.390,72
707.357,40
566.360,00
572.960,00
525j20,00
551.640,00
529.790,00
504.830,00
471.050,00

Einnahmen
vom Land

160.518,00

159.635,00
194.184,00
210.358,75
206.783,90
163.737,21
139.939,16
146.186,44
108.157,50
98.900,00
68.459,00
51.275,00
64.492,50
73.613,00
85.498,00
75.894,00

Einnahmen
Wunsch-

und
Wahlrecht

1.221.11 1,00

1.071.993,00
1.O07.248.04
903.113,65
716.712.25
745.160,73
652.784,34
664.007,34
609.239,41
578.203,86
551.312,43
575.391,78
492.997,59
381.728,80
359.522,16
487.724,56

Einnahmen
KITA-Umlage

von
Gemeinden

97.660,00

1 19.460,00
99.124,23
92.509,19
91.760,98
75.040,35
61.449,86
59.751,53
56.930,30
65.577,00
78.592,50
63.358,00
70.343,30
79.195,00
72.439,00
64.520,00

Ausgaben
für

Wunsch-
und

Wahlrecht

2.424.041,O0

2.268j04,00
1^903.451,74
1.888.307,69
1.682.137,88
1.594.122,35
1.561.538,57
1.450.832,97
1.363.640,01
1.177.886,86
1.114.000,63
1.088.429,28
1.038.786,79
905.936,79
877.411,16
970.148,56

Ausgaben an
THEPRA

0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

138,30
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Kinder-
betreuungs-
finanzierung

(Zinsen)
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Die Berechnung der KITA-Umlage erfolgt nach $ 5 Abs. 1 der o.g. Zweckvereinbarung anhand der ,,Zahl der betreuten Kindef'. Hierbeiwurde in den
Jahren 2011 bis einschließlich 2014 immer davon ausgegangen, dass sich dies nur auf die Zahl der Kinder beläuft, die in den VG eigenen KITA's
betreut werden. Alle Kinder, welche außerhalb der VG betreut werden, blieben bisher somit unberücksichtigt. Für die außerhalb der VG betreuten
Kinder werden jedoch Kosten aufgrund der Wahrnehmung des Wunsch- und Wahlrechts entrichtet. Diese Vorgehensweise führte zu Venruerfungen,
da die Gemeinden für ihre extern, also außerhalb der VG betreuten Kinder nach dem bisherigen Umlageschlüssel keine KITA-Umlage zahlen
mussten, obwohl die Gemeinschaft aller Gemeinden diese Kosten hierfür aufzubringen hat. Somit ist es nur folgerichtig, dass der in g 5 Abs. 1 der
Übertragungszweckvereinbarung festgesetzte Verteilungsschlüssel als ,,Zahl der betreuten Kindef', auch die Kinder versteht, die außerhalb der VG
betreut werden und somit Kosten verursachen. Dies wird seit dem Jahr 2015 entsprechend praktiziert.

Der nachfolgenden Übersicht kann gemeindeweise die Anzahl der Kinder in den jeweiligen Betreuungseinrichtungen entnommen werden.

Berechnu ng KITA-U mlag e 2O26 HH-Plan
2026

Summe
Kinder pro
Gemeinde
(KITA Jahr
202412025)

10 58
20

00

147

Summe 75 23 42 41 75 7 92 1 58 1

Durch die THEPRA wurde die auf Seite 39 dargestellte Mittelanmeldung für das Jahr 2Q26 abgegeben. Aus der Gegenüberstellung der
Mittelanmeldung 2025 (Seite 41) und 2026 (Seite 42) ist ersichtlich, dass über alle KITA's hinweg die größte Kostensteigerung beim pädagogischen
Personal und Wirtschaftshilfen von 1 06.299 € zu verzeichnen ist.

Die Kostenentwicklung wird durch die THEPRA folgendermaßen begründet

außerhalb
der VG
betreute
Kinder

0,00
3.50
2,OO

5,08

KITA
Kannawurf

26,92

KITA
Bilzingsleben

23,67

KITA
u nstedtG

10,58
17.42
2,00

11,75

KITA
Frömmstedt

23,42

KITA
Kindelbrück

56,75

Gemeinde

Büchel
Günstedt
Griefstedt

Gemeinde Kindelbrück
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..Erl äuter u n s M ittel a n m e I d u n qe n 2026

1) Tarif- und Personalentwicklung

Maßstab für die Tarifuerhandlungen ist der TVöD. Mit der letzten Tarifrunde 2025 erzielten die Verhandlungen eine Entgelterhöhung von 3,0 %o ab
April 2025 sowie eine weitere Erhöhung um 2,8 % ab 01. Mai 2026 für den Bereich Sozial- und Erziehungsdienst (SuE). Die Jahressonderzahlung
im TVöD wurde einheitlich mit 85% ab 2026 geregelt. Die entstandene Gehaltslücke zum öffentlichen Tarif wird durch den PATT im Jahr 2026
wieder verringert. Für das Jahr 2026 gibt es eine Tarifsteigerung von 3,5 %o und eine Erhöhung des Weihnachtsgeldes von 50 %o auf 60 % des
Gehaltes.

2) Technisches Personal
Die allgemeinen tariflichen Rahmenbedingungen gelten gleichfalls für unsere Mitarbeiter/-innen im hauswirtschaftlichen Bereich. Es findet keine
Pe rson al e ntre iter u n g staft .

3) Allgemeine Kostensteigerungen
Die Zeiten der hohen Inflation scheinen zunächst vorbei zu sein. Der Energiemarkt hat sich beruhigt. Wir verzeichnen nur noch vereinzelt
Ankündigungen der Lieferanten, dass die Preise angehoben werden müssen. In der Planung für das Jahr 2026 gehen wir von moderaten
Steigerungen aus und haben auf dieser Grundlage die Planung fortgeschrieben. Bei notwendigen Reparaturarbeiten an den Gebäuden rechnen
wir auch in den kommenden Jahren auf Grund weiter steigender Lohn- und Materialpreis mit steigenden Preisen im Baugewerbe.

Ein noch nicht klar zu fassender Kostentreiber der nächsten Jahre wird die Digitalisierung werden. Die ersten Auswirkungen spüren wir bereits. Es
sind zunehmend Daten in Programmen des Landes per Hand zu erfassen. Dazu bedarf es einer entsprechenden Investition in lnfrastruktur und
Personal über das bisher bekannte Maß hinaus. Einen Bürokratieabbau können wir leider nicht erkennen.'Wir werden uns dazu aber immer
vertrauensvoll mit lhnen um entsprechende Lösungen bemühen.

4) Beitragsrelation
Für das Jahr 2024 hatten wir im Herbst 2023 auf Grund der gestiegenen Preise eine Beitragsanpassung vorgeschlagen. Diese wurde nach
gemeinsamer Beratung nicht umgesetzt.
Die letzte Beitragsanpassung erfolgte im Jahr 2021. Die Thüringer Kommunalordnung sieht vor, dass a//e 2 - 4 Jahre die Gebühren geprüft
werden sollen. Der 4-Jahreszeitraum ist nun abgelaufen. Ein Beibehalten der derzeit gültigen Beitragsordnung hätte zur Folge, dass über
die Elternbeiträge nur noch ca. 17 %o der Platzkosten gedeckt werden.

Wir haben in der Planung einen Vorschlag zur Beitragsgestaltung einkalkuliert, der erne vss. Kostendeckung von 20%o eneichL Es ist ein sehr
großer Sprung, da..die Auswirkungen der lnflation der Vorjahre, der Tarifentwicklung seit 2022 und des neuen ThürKigaG einzupreisen
waren. Folgende Anderungen ergeben sich in den einzelnen Beitragsgruppen:
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. !üte Regelung Stand O1.O1.2O25

x. Kind h der tüta
4

4
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2
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il-.Schule
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&.3
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tF3
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3-Schule
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&3
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l{eue Regelung
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1
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t_
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237,0ü €
237,00 €
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Nachfolgend wird die Mittelanmeldung der THEPRA für die Jahre 2025 und 2026 wiedergegeben

3-Schule
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28,00 €
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1
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2
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30,00 €

2
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37,0fl €

37,00 €

2

2ü,00 €
20,00 €
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25,00 €
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0,ü0 €

3L,00 €
31"00 €

3 u.w
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30.09-25 Zusammenfassung VG Kindelbnick
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Neben der demografischen Entwicklung der Einwohnerzahlen im Allgemeinen ist die Veränderung der Kinderzahlen im Besonderen von großem
lnteresse, da der KinderansaZ6,T beträgt. Dies führt zu erheblichen Mehreinnahmen bei den Schlüsselzuweisungen, wenn in der Gemeinde viele
Kinder bis zum 6. Lebensjahr wohnen, da der Gesamtansatz durch diese Kinderzahlen sprunghaft steigt. Die Kinderzahlen aus den Haushaltsjahren
2011 bis 2026 können der nachfolgenden Übersicht entnommen werden.

HH-Plan
2019

KITA-Jahr
201712018

0,00
0,00

12,25
0,00

25,50
0,00

10,00
0,00

10,25

155,43
213,43

HH-Plan
2018

KITA-Jahr
201612017

32,09
7,92

12,59
26,5Q
25,75
17,42
15,08
78,94

8.50

0,00
224,79

HH-Plan
2017

KITA-Jahr
2015t2016

28,17
9,17

13.92
28,92
28.25
19,00
13,50
85,75

8,84

0,00
235,52

HH-Plan
2016

KITA-Jahr
2014t2015
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6,08

13,00
30,00
33,83
14,42
12,42
91,93
10,84

0,00
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HH-Plan
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201312014
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5,67

1 1,00
31,58
31,42
21,83
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92,33

7,49

0,00
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2014
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2012t2013

22,3333
2,41667
9,1 6667

29,75
27,0833

24,417
10,0833

81,67
4,00

0,00
210,92024

HH-Plan
2013

KITA-Jahr
2011t2012

20,75
2,83333
7,66667
29.6667
29,8333
21.4167

10,00
79,1667

5.00

0,00
206,3334

HH-Plan
2012
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2010t2011

16,32
3,5
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23.7
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16,62
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62,21
5.20

0,00
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2011
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5,583
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68,25
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Kannawurf
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Riethqen
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Summe Kinder
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Summe Kinder

Gemeinde
Kindelbrück

Riethgen
Griefstedt
Günstedt
Büchel

Gemeinde

217,76
154,00

8,17
8,92

32,34
14,33

HH-Plan
2020

KITA-Jahr
201812019

202,51
146,18

9,00
6,42

26,16
14,75

HH-Plan
2021

KITA-Jahr
201912020

197,18
144,68

6,17
6,00

26,33
14,00

HH-Plan
2022

KITA-Jahr
202012021

199,34 202,67
154,50

0,00
5,17

24,00
14,67

HH-Plan
2023

KITA-Jahr
202112022

165,08

0,00
4,42

21,42
11,75

HH-Plan
2024
KITA-Jahr
2022-2023

183,25
147,25

0,00
4,58

22,67
8,75

HH-Plan
2025
KITA-Jahr
2023-2024

183,09
147,59

0,00
4,00

20,92
10,58

HH-Plan
2026
KITA-Jahr
2024-2025

lm Bereich des Produktes der Kindertagesstätten des Haushaltsplans der VG beim Produkt 3651 ergibt sich insgesamt eine Kostenerhöhung von

149.118,00 € gegenüber dem Vorjahr, welche hauptsächlich mit Mehrausgaben an die Thepra zusammenhängt.

Diese Kosten sind folglich nach dem Schlüssel der betreuten Kinder auf die Gemeinden umzulegen. Aus der nachfolgenden Übersicht kann die

Umlagenentwicklung gegenüber dem Vorjahr entnommen werden.

Aufgrund der soeben dargelegten Kostenentwicklung bzw. der Entwicklung der Kinderzahl ergibt sich folgendes Bild der Gemeinden bei der
Gegenüberstellung der Jahre 2025 und 2026.
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HH-Plan
2025

HH-Plan
2026

HH-Plan
2025

HH-Plan
2026

Mehrausgaben (+),
Minderausgaben (-)
gegenüber Vorjahr

19.376,29€
6.907,96 €

114.68 €

122.948.43€

149.118,00 €

KITA-Umlage pro
Gemeinde
(insgesamt
betreute Kinder
[auch außerhalb
der VGI)

70.562,86 €
139.525,05 €
26.677,83€

984.345,26€

1.221.111,00 €

KITA-Umlage pro
Gemeinde
(insgesamt
betreute Kinder
[auch außerhalb
der VGI)

51 .186.57 €
132.617,09€
26.792,51€

861.396,83 €

1.071.993.00 €

Summe
Kinder pro
Gemeinde
(KITA Jahr
202412025)

10,58
20,92
4.00

147.59

183.25 183.09

Summe
Kinder pro
Gemeinde
(KITA Jahr
202312024)

8,75
22,67
4.58

'147,25

Gemeinde

Büchel
Günstedt
Griefstedt
Gemeinde
Kindelbrück
Summe
Kinder
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Karnrnrrnala lnvestitions narrsr:hale als alloamaina inveslive Tttwe sund dema ß ö 22e Abs - { Nr- I ThürFAG (BUST:6110-239900.

t1)
Nach g 22e ThürFAG erhielten Kommunen in den Ausgleic_hsjahren 2022 bis 2A24 jährlich eine allgemeine investive Zuweisung (kommunale
lnvestitionspauschale) . Zum Ausgleichsjahr 2026 erfolgt eine Überprüfung der kommunalen lnvestitionspauschalen dem Grunde und der Höhe nach.
Der Gesamtansatz betrug für das Jahr 2O24100.000.000 Euro.
Diese wurden wie folgt verteilt:
a) 40 Mio. Euro lnvestitionspauschale für Landkreise und kreisfreie Städte (fi 22e Abs. 1 Nr. 1 ThürFAG)
Landkreise und kreisfreie Städte erhalten 2023 jeweils eine allgemeine investive Zuweisung. Die individuelle Zuweisung richtet sich nach dem

Verhältnis der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune zut Einwohnerzahl Thüringens.

bt 60 Mio. Euro lnvestitionspauschale für kreisanqehörioe Gemeinden und kreisfreie Städte (fi 22e Abs. 1 Nr. 2 ThürFAGl
Kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte erhalten 2024 jeweils eine allgemeine investive Zuweisung Die individuelle Zuweisung richtet sich
nach dem Verhältnis der Einwohnerzahl der jeweiligen Kommune zur Einwohnerzahl Thüringens.

Für die Berechnung der Pauschalen nach den Buchstaben a) und b) sind für die Zuweisungen im Jahr 2024 die Einwohnerzahlen zum 31. Dezember
2022 nach dem Gebietsstand zum 1. Januar 2Q24 maßgeblich.

Die lnvestitionspauschalen werden vom TMIK festgesetzt und sollen jährlich zum 15. März ausgezahlt werden. Die lnvestitionspauschalen können
für jede lnvestitionstätigkeit inklusive des Eigenmittelersatzes im Rahmen investiver Förderprogramme genutzt werden. Der Verteilungsschlüssel
wurde in der Vergangenheit von Pauschale in € je Einwohner in Anteil der Einwohner der Gemeinde im Verhältnis zu den Einwohnern in Thüringen
angepasst.
Es ergibt sich daraus folgendes Bild:

Günstedt

HH-Plan

2020

31.421,18 €

HH-PIan

202t

20.152,80 €

HH-Plan

2022

HH-Plan

2023

HH-Plan

2024

20.170,14 €

HH-Plan

2025

20.029,6020.368,80 € 20.172,01€
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Ab dem Jahr 2026 wird aufgrund des Gesetzes der Landesregierung als Thüringer Gesetz zur Anderung des kommunalen Finanzausgleichs, der
Gesamtansatz der kommunalen lnvestitionspauschale für kreisangehörige Gemeinden und kreisfreie Städte ($ 22e ThürFAG) von 60.000.000 € auf
73.000.000 € gemäß Ziffer 14.a)aa)bbb) des soeben genannten Gesetzes angepasst. Daraus ergibt sich die nachfolgende Übersicht der Jahre 2O2G
bis 2029.

HH-Plan
2029
2.100.077

73.000.000 €

23.498,19 €

HH-Plan
2028
2.100.077

73.000.000 €

23.706,75 €

HH-Plan
2027
2j00.077

73.000.000 €

23.915,31 €

HH-Plan
2026
2.100.077

73.000.000 €

23.950,07 €

Einwohnerzahl vorvergangenes Jahr
Thüringen lt. statistischem Landesamt

lnvestitionspauschale für kreisangehörige
Gemeinden und kreisfreie Städte ($ 22e
Abs. 1Nr.2ThürFAG)

Summe
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Zuweisunsen nach dem Thürinser Gesetz zur Stärkuns kreisansehöriser Gemeinden (BUST: 6110-413200)

Nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden vom 22.12.202Q (GVBl. S. 678) erhielten kreisangehörige Gemeinden

2021 und2022 eine pauschale Zuweisung in Höhe von 200 Euro je Einwohner für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde und somit 50.000 € im
Jahr 2021und 50.000 € im Jahr 2022.

Nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung der kreisangehörigen Gemeinden vom 22. Dezember 2020 (GVBI. S. 678), geändert durch Artikel 2 des
vom Landtag am 22. Dezember 2022 beschlossenen Gesetzes zur Anderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes sowie zur weiteren
Unterstützung der Landkreise, kreisfreien Städte und Gemeinden, erhielten kreisangehörige Gemeinden 2023 nach $ 1 a eine pauschale
Zuweisung in Höhe von 300 Euro je Einwohner (Stichtag: 31. Dezember 2021) für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde. Dem folgend erhielt
hieraus die Gemeinde 75.000 € für das Jahr 2023.

Nach dem Thüringer Gesetz zur Stärkung kreisangehöriger Gemeinden vom 22. Dezember 2020 (GVBI. S. 678), zulelzt geändert durch Artikel 2
des Gesetzes zur Anderung des Thüringer Finanzausgleichsgesetzes und zur Anderung des Thüringer Gesetzes zur Stärkung kreisangehöriger
Gemeinden vom 21. Dezember 2023 (GVBI. S. 393) erhalten kreisangehörige Gemeinden 2024 nach $ 1 a eine pauschale Zuweisung in Höhe
von 300 Euro je Einwohner für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde. Stichtag zur Festlegung der kreisangehörigen Gemeinden ist der 31.
Dezember 2023. Der 31. Dezember 2022 ist Stichtag zur Feststellung der Einwohnerzahl.
Dem folgend erhält hieraus die Gemeinde 75.000 € für das Jahr 2024.

lm Jahr 2025 gab es eine pauschale Zuweisung in Höhe von 300 Euro je Einwohner für die ersten 250 Einwohner der Gemeinde und somit
75.000 €.

Ab dem Jahr 2026 ist aufgrund des Gesetzes der Landesregierung als Thüringer Gesetz zur Anderung des kommunalen
Fi nanzausg leichs, fo lgende Regel u ng vorgesehen :

$ 20a Ergänzungsleistung für kreisangehörige Gemeinden
(1) Kreisangehörige Gemeinden bis 3 000 Einwohner erhalten in den Jahren 2026 und 2027 ergänzende Zuweisungen. Die Höhe der

individuellen Zuweisung ergibt sich aus dem Produkt der Einwohnerzahl der Gemeinde bis einschließlich 250 Einwohner mit 250
Euro.

(2) Für die Einwohnerzahl nach Absatz 1 ist die vom Landesamt für Statistik fortgeschriebene Einwohnerzahl zum 31 . Dezember 2024
zum Gebiefssfand 31. Dezember 2024 maßgeblich.
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Daraus ergibt sich, dass die Gemeinde in den Jahren 2026 und 2027 jeweils 62.500 € erhält.

Sonderlastenaussleich für Gemeinden mit unterdurchschnittlicher Einwohnerdichte (BUST: 6110-413200)
Nach $ 22cThÜrFAG können Gemeinden, deren Einwohnerzahl am 31. Dezemberdes dem Finanzausgleichsjahres vorvergangenen Jahres im
Verhältnis zum Gemeindegebiet nach dem Gebietsstand zu Beginn des Ausgleichsjahres den Landesdurchschnitt unterschreitet, ab dem Jahr 2021
Finanzzuweisungen zum Ausgleich hierdurch bedingter Belastungen erhalten. Der Gesamtansatz beträgt für das Jahr 2024 6.000.000 Euro. Die
Auszahlung erfolgt zum 1. Oktober 2024. Die Mittelverteilung und das Verfahren sind in der Venraltungsvorschrift zur Gewährung von
Sonderzuweisungen als Sonderlastenausgleich für Gemeinden mit unterdurchschnittlicher Einwohnerdichte (WunterdurchEWDichte, Thüringer
Staatsanzeiger Nr. 3912021, S. 1567) geregelt. Diese Verordnung tritt mit Ablauf des 31 .12.2025 außer Kraft.

Aus diesem Programm enrartet die Gemeinde die folgenden Zahlungen:

Jahr 2O25

Gesamtansatz
Freistaat

6.000.000 €
6.200,00 €

Jahr 2024
Gesamtansatz
Freistaat

6.000.000 €
6.296,50 €

Jahr 2023
Gesamtansatz
Freistaat

4.000.000 €
4.182.17 €

Jahr 2022
Gesamtansatz
Freistaat

4.000.000 €
4.169.20 €Günstedt
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Sonderlastenausqleich Klimaschutz- und Klimaanpassunssmaßnahmen (BUST: 6110-231420. 1-1. FR 681420)

Nach S22f ThürFAG können Gemeinden und Landkreise ab dem Jahr 2022Finanzzuweisungen für investive und sonstige Maßnahmen

des Klimaschutzes und der Klimaanpassung im Rahmen des Klimapaktes nach $ 8 Abs. 2 des Thüringer Klimagesetzes gewährt

werden. Der Gesamtansatz des Freistaates beträgt für das Jahr 2O24 30.000.000 Euro. Die Mittelverteilung und das Verfahren sind in

der Verwaltungsvorschrift zur Gewährung von Zuweisungen als Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes und der
Klimaanpassung geregelt. Die Venrualtungsvorschrift finden Sie auf der Homepage des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie und

Naturschutz unter Themen in der Rubrik: Klima, Unterrubrik Kommunaler Klimaschutz:

//umwelt.thueri Kl i maschutzl 2022-1 2-02 Klima
Laut dieser W tritt diese zum 31 12.2024 außer Kraft

Nach dem Thüringer Finanzausgleichsgesetz (ThürFAG) vom 31. Januar 2O13, zulety'- geändert durch Artikel 1 des Gesetzes vom 21.

Dezember 2023. (GVBI. S. 393), in Verbindung mit dem Rundschreiben des Thüringer Ministeriums für lnneres und Kommunales vom

23.Dezember2024 (1010-33 15411194-4-16001712024; R 33 612024,,Kommunaler Finanzausgleich 2025 Hinweise zu den kommunalen

Finanzausgleichsleistungen 2025 im Hinblick auf die vorläufige Haushaltsführung des Landes und lnformationen im Vorlauf zu den

Orientierungsdaten zur Aufstellung der Kommunalen Haushalte für das Jahr 2025") sowie der Venrualtungsvorschrift zur Gewährung

von Zuweisungen als Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung des Thüringer Ministeriums

für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten vom 05.09.2025 (ThürStAnz. Nr. 3812025, S. 1083 ff.) wurde der folgende
Sonderlastenausgleich gem. S22f ThürFAG für Maßnahmen des Klimaschutzes und der Klimaanpassung im Rahmen des Klimapaktes

nach $ 8 Abs. 2 des Thüringer Klimagesetzes für das Jahr 2025, wie nachfolgend dargestellt, zugewiesen:

Günstedt 1.702,00 €
10.000.000

Gesamtansatz
Freistaat

Jahr 2O22

5.104.80 €
30.000.000

Gesamtansatz
Freistaat

Jahr 2023

5.106,00 €
30.000.000

Gesamtansatz
Freistaat

Jahr 2024

4.574,88 €
27.000.000

Gesamtansatz
Freistaat

Jahr 2025

Die Verwaltungsvorschrift zur Gewährung von Zuweisungen als Sonderlastenausgleich für Maßnahmen des Klimaschutzes und der
Klimaanpassung des Thüringer Ministeriums für Umwelt, Energie, Naturschutz und Forsten vom 05.09.2025 (ThürStAnz. Nr. 3812025,
S. 1083 ff.) tritt zum 31.12.2025 außer Kraft.
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Daher wurde ab 2026 nicht mit weiteren Mitteln aus diesem Sonderlastenausgleich gerechnet.

Freiwilliqe Leistunqen

Der Bürgermeisterin stehen als Verfügungsmittel 2.000 € (BUST 1110-569200) und für Repräsentationskosten 1.000 € (BUST 11 10-569300) zur
Verfügung. Gemäß $ 11 GemHV Doppik sind die freiwilligen Leistungen angemessen.

Einnahmen aus Windenerqie

Aufgrund bereits geschlossener Verträge mit Betreibern von Windenergieanlagen stehen der Gemeinde Einnahmen aus Verträgen über Rotor- und
Abstandsflächen, sowie Verträge über die Nutzung von lnfrastruktur ab lnbetriebnahme der Anlagen zu.

Ab dem Betrieb der Anlagen (Stand November 2025 soll die lnbetriebnahme ab Oktober 2026 erto$en) stehen der Gemeinde weiterhin Einnahmen
gemäß $ 6 Abs. 2 Erneuerbare-Energien-Gesetz wie folgt zu:

(2) Bei Windenergieanlagen an Land dürten den betroffenen Gemeinden Beträge von insgesamt 0,2 Cent pro Kilowaftstunde für die tatsächlich
eingesperste Strommenge und für die fiktive Strommenge nach Nummer 7.2 der Anlage 2 angeboten werden, wenn die Anlage eine installierte
Leistung von mehr als 1 000 Klowatt hat.

Dem folgend ergibt sich folgende Ubersicht:

Jahr 2027 und folgende
156.000,00 €

157.000,00 €
313.000,00 €

Jahr 2026
39.000,00 €

148.000,00 €
187.000,00 €

Konto
414510 - Zuweisungen und Zuschüsse von
privaten Unternehmen
441100 - Mieten und Pachten

Produkt
1142 - Liegenschaften

1142 - Liegenschaften
Summe
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lnvestitionen

a Grundhafter Ausbau von Nebenanlaqen in der Lanqen Straße östlicher Teil. Bereich von Mittelbrücke bis Steinweo
Der Ausbau dieses Teilbereichs der Nebenanlagen in der Langen Straße sollte bereits im Jahr 2024 umgesetzt werden. Da dies nicht
erfolgte, wurde die Maßnahme im Jahr 2025 begonnen. lm Jahr 2026 ist noch mit Kosten (Buchungsstelle: 5410-096930, 1-9, FR 785930)
von ca. 130.000 € zu rechnen.

Es wird mit Einnahmen von 245.200 € aus der Thüringer Verordnung über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für
Straßenausbaumaßnahmen (Thüringer Straßenausbauausgleichsleistungsverordnung -ThürSABAusglVO-) vom Freistaat gerechnet. Diese
sind unter der Buchungsstelle 5410-232420, 1-6 wie folgt eingeplant:

122.600 €
Jahr 2026

122.700 €
Jahr 2028

Grundhafter Ausbau von Nebenanlaqen in der Lanqen Straße westlicher Teil. Bereich von Mittelbrücke bis 886
Der Ausbau dieses Teilbereichs der Nebenanlagen in der Langen Straße ist für das Jahr 2Q27 vorgesehen. Dazu muss zusätzlich noch ein
Regenwasserkanal errichtet werden. lm Jahr 2026 soll dazu die Planung beginnen.
Es wird mit folgenden Kosten (Buchungsstelle: 5410-096930, 1-9, FR 785930) gerechnet:

Summe Baukosten nach Jahren

Regenwasserkanal 2027

Nebenanlagen 2027

41.400,00 €
21.900,00 €
19.500,00 €

Planansatz 2026

592.700.00 €
313.800,00 €
278.900,00 €

Planansatz2Q2T

Über die Höhe des Planansatzes 2027 wurden Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 592.700 € geplant und in der Haushaltssatzung
festgehalten.

Es wird mit Einnahmen von 245.200 € aus der Thüringer Verordnung über die Gewährung von Ausgleichsleistungen für
Straßenausbaumaßnahmen (Thüringer Straßenausbauausgleichsleistungsverordnung -ThürSABAusglVO-) vom Freistaat gerechnet. Diese
sind unter der Buchungsstelle 5410-232420, 1-6 wie folgt eingeplant:
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Jahr 2028

104.400,00 €

109.100,00 €

213.500,00 €

Jahr 2027

104.400,00 €

109.100,00 €

213.500,00 €

2. BA Nebenanlasen 2027

2. BA Reqenwas serkanal 2027
Summe Ausgleichsleistung nach
Jahren

a Sanierunq der Brücke am Hebesqraben (Sportplatz)
Bei der letzten Brückenprüfung am 17.04.2024 (Prüfbericht2024 H) wurde eine Zustandsnote der Brücke vom 3,3 festgestellt.
Dies bedeutet, dass sich die Brücke in einem ,,nicht ausreichenden Bauwerkszustand" befindet und umgehend diverse
Maßnahmen zu ergreifen sind.

Daher wurde aufgrund des Honorarangebotes vom lngenieurbüro Kleb (19.O8.2024) und den darin geschätzten Baukosten sind
folgende Sanierungskosten im Haushaltsplan 2026 vorgesehen:

Bei der Buchungsstelle: 5520-096930 (Produkt: Öffentliche Gewässer, wasserbauliche Anlagen, Gewässerschutz) sind
folgende Kosten eingeplant:

Jahr 2028
295.000,00 €

Jahr 2027
151.800,00 €

Über die Höhe der Planansätze 2027 und 2O28 wurden Verpflichtungsermächtigung i.H.v. 446.800 € geplant und in der
Haushaltssatzu ng festgehalten.

Es werden Fördermittel beantragt. Ob und in welcher Höhe diese genehmigt werden, ist noch ungewiss
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Laufende U nterhaltunqsaufuiend u n gen bzw. klei nere I nvestitionen

lm Jahr 2026 sind folgende größere Unterhaltungsmaßnahmen vorgesehen. Die sonstigen Unterhaltungsmaßnahmen mit geringerem finanziellem
Umfang sind, wie auch in den Vorjahren, im Haushaltsplan enthalten;

Bei der Buchungsstelle: 1 141-523130 (Produkt: Gebäudemanagement - Kto. Gebäudeunterhaltung)
. Gebäudeunterhaltung 25.000,00 €

Bei der Buchungsstelle: 1 141-0831 00, 1-8, FR Kto. 785710 (Produkt: Gebäudemanagement - Kto. Gebäudeunterhaltung)
o Anschaffung von Lautsprechern und Mirko für den Saal 2.000,00 €

Bei der Buchungsstelle: 1 143-523510 (Produkt: Bauhof - Kto. Unterhaltung der Fahrzeuge)
. Reparatur Kommunaltechnik 10.000,00 €

Bei der Buchungsstelle: 1260-561500 (Produkt: Brandschutz - Kto. Dienst u. Schutzkleidung)
o Für persönliche Schutzausrüstung der Feuerwehrangehörigen wurden 3.500,00 € eingeplant.

Bei der Buchungsstelle: 1260-529200 (Produkt: Brandschutz - Kto. Sach- und Dienstleistungen)
o Für Sach- und Dienstleistungen wurden 2.500,00 € eingeplant,

Bei der Buchungsstelle: 1260-523510 (Produkt: Brandschutz - Kto. Unterhaltung der Fahrzeuge)
. Für die Unterhaltung der Fahrzeuge wurden 2.000,00 € eingeplant.

Bei der Buchungsstelle: 1260-523800 (Produkt: Brandschutz - Kto. Unterhaltung geringwertige Vermögegenstände)
. Für die Unterhaltung der geringwertige Vermögegenstände wurden 5.000 € eingeplant.

Bei der Buchungsslelle: 1262-52920Q (Produkt: Wassenruehr - Kto. Aufirvendungen für Sach- und Dienstleistungen)
. Für die Erstausstattung der Wasserwehr wurden 10.000,00 € eingeplant

Bei der Buchungsstelle: 2810-541900 (Produkt: Heimat und Kulturpflege - Kto. Zuschüsse)
. Es wurden Vereinszuschüsse von insgesamt 5.000 € eingeplant.
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Bei der Buchungsstelle: 2810-529200 (Produkt: Heimat- und Kulturpflege - Kto. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen)
. Es wurden für die Vorbereitung der 1225 Jahrtder im Jahr 2026 5.000 € eingeplant
. Es wurden für die Sanierung des Kriegerdenkmals in den Anlagen 5.000 € eingeplant

Bei der Buchungsstelle: 2810-0825900, 1-8, FR 785710 (Produkt: Heimat- und Kulturpflege - Kto. Sonstige BGA)
o Es wurden für die Herstellung einer Gemeindefahne 11.000 € eingeplant

Bei der Buchungsstelle: 5410-523380 (Produkt: Gemeindestraßen - Kto. Unterhaltung lnfrastrukturvermögen)
. Für mehrere Kleinreparaturen im Produkt Gemeindestraßen wurden 20.000,00 € eingeplant

Bei der Buchungsstelle: 5450-523380 (Produkt: Straßenreinigung Winterdienst- Kto. Unterhaltung lnfrastrukturvermögen)
. Für den Winterdienst wurden 5.000,00 € eingeplant

Bei der Buchungsstelle: 5510-562550 (Produkt: Öffentliches Grün, Landschaftsbau)
. Für die Erarbeitung eines Bebauungsplans für das Wohngebiet hinter der Straße ,,Neue Siedlung" Richtung Kindelbrück wurden 10.000,00

€in 2026 eingeplant.

Bei der Buchungsstelle: 5510-529200 (Produkt: Öffentliches Grün, Landschaftsbau)
r Für Baumschnitt wurden 10.000,00 € eingeplant.

Bei der Buchungsstelle: 5520-523310 (Produkt: Öffentliche Gewässer, wasserbaul. Anlagen, Gewässerschutz)
. Für Sanierung des Brückenbelags der Brücke über die Lache wurden 1 10.000 € eingeplant.

Bei der Buchungsstelle: 5530-529200 (Produkt: Friedhof- und Bestattungswesen)
. Für die Begradigung von Grabfeldern wurden 10.000,00 € eingeplant.
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Forstwirtschaftsplan 2026

Der Forstwirtschaftsplan 2026 ist als letzte Anlage dem Haushaltsplan beigefügt. lhm können im Einzelnen die Einnahme- und Ausgabepositionen
entnommen werden, welche gebündelt auf den nachfolgenden Buchungsstellen dargestellt sind.

r Buchungsstelle 5550-441900 (E) Verkauf forstlicher Nebennutzungen
o Buchungsstelle 5550-441900 (E) Holzverkauf
o Buchungsstelle 5550-523380 (A) Wegeausbau, -unterhaltung
o Buchungsstelle 5550-529200 (A) Beförsterungskosten
o Buchungsstelle 5550-529200 (A) Holzernte

0,00 €
0,00 €

558,00 €
1.638,00 €

0,00 €

Schuldenstand
Die Gemeinde Günstedt hatte 2um31.12.2011 einen Schuldenstand in Höhe von 676.828,64 €. Dies entsprach einer Pro-Kopf-
Verschuldung von 875,59 €/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 773.

Der Schuldenstand zum 31 .12.2012 betrug 613.365,36 €. Dies entsprach einer Pro-Kopf-Verschuldung von 81 1 ,33 9Einwohner, bei einer
Einwohnerzahl von 756. Der Abwasserzweckverband ,,Finne" zahlte, aufgrund des Vermögensübertragungsvertrages A2011-2, an die
Gemeinde für die Übertragung des Eigentums an den Anlagen und den Grundstücken der öffentlichen Abwasserentsorgungseinrichtung
einen Betrag in Höhe von 31.759,63 €. Dieser Erlös wurde im Jahr 2012bei dem Darlehen der Sparkasse Mittelthüringen (Nr.

665000321 0) als Sondertilgung eingesetzt.

Zum 31J2.2013 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Günstedt 363.758,07 €. Dies entsprach einer Pro-Kopf-Verschuldung von
494,24 9Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 736.

lm Jahr 2013 wurden durch die Gemeinde die 3 foloenden Sondertilqunqen vorqenommen:

1 . Sondertilgung: Der Kredit bei der Helaba Frankfurt (Nr. 800008739) wurde in Höhe von 288.815,1 1 € umgeschuldet. Es wurde neben der
ordentlichen Tilgung in Höhe von 8.231 ,1 1 € eine Sondertilgung in Höhe von 100.000,00 € geleistet. Der Kredit wurde anschließend in
Höhe von 180.582,00 € bei der Thüringer Aufbaubank (Nr. 8001009028) aufgenommen.

a

a

a
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2. Sondertilgung: Der Kredit bei der KfW Frankfurt (Nr. 6007885) wurde durch eine Sondertilgung in Höhe von 20.759,38 € vollständig
abgelöst.

3. Sondertilgung: Das Darlehen bei der Sparkasse Mittelthüringen (Nr. 6650003210) wurde mit 100.000,00 € sondergetilgt.

Zum 31.12.2014 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Günstedt 326.51 1,28 €. Dies entsprach einer Pro-Kopf-Verschuldung von
446,66 9Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 731.

Zum 31.12.2015 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Günstedt 288.921,03 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 400,17
flEinwohner, bei einer Einwohnerzahl von722.

Zum 31J22016 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Günstedt 251.061,85 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 346,77
9Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von724.

Zum 31 .12.2017 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Günstedt 212.929,45 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 294,92
9Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von722 zum Jahresende 2017.

Zum 31.12.2018 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Günstedt 174.519,52 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 242,39
€/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von720 zum Jahresende 2018.

Zum 31.12.2Q19 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Günstedl 135.827 ,66 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 188,65
€/Einwohner, beieiner Einwohnerzahl von72O zum Jahresende 2Q19.

Zum 31.12.2020 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Günstedt 96.849,40 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 134,51
9Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von72O zum Jahresende 202Q.

Zum 31J22021 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Günstedt 57.580,19 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 81,21
€JEinwohner, bei einer Einwohnerzahl von 709 zum Jahresende 2021.

Zum 31 .12.2022 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Günstedt 20.372,57 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 28,49
9Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von715 (aufgrund Zensus 2O11) zum Jahresende 2022.

Zum 31J22023 betrug der Schuldenstand der Gemeinde Günstedt 1122,40 €. Dies entspricht einer Pro-Kopf-Verschuldung von 1,59
€/Einwohner, bei einer Einwohnerzahl von 706 (aufgrund Zensus 2022) zum Jahresende 2023.
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Mit der Begleichung der letzten Darlehensrate am 15.03.2024 über 1.122,40 € ist die Gemeinde schuldenfrei.

Entwickluno der Zinsen 2011-2024

Durch die geleisteten Sondertilgungen in den Jahren 2012 und 2013 haben sich die Zinsen wie folgt verändert:

. 2011 wurden Zinsen in Höhe von 13.757,92 € gezahlt.

. 2012 wurden Zinsen in Höhe von 13.301,81 € gezahlt.

. 2013 wurden Zinsen in Höhe von 14.428,42€gezahlL

. 2014 wurden Zinsen in Höhe von 3.918,83 € gezahlt.

o 2015 wurden Zinsen in Höhe von 3.296,80 € gezahlt.

. 2016 wurden Zinsen in Höhe von 2.884,42€gezahlt.

. 2017 wurden Zinsen in Höhe von 2.508,1 2 € gezahlt.

t 2018 wurden Zinsen in Höhe von2.127,52€gezahlt.

o 2019 wurden Zinsen in Höhe von 1.742,52€gezahlt.

. 2O2O wurden Zinsen in Höhe von 1.353,04 € gezahlt.

. 2021wurden Zinsen in Höhe von 959,02 € gezahlt.

. 2022 wurden Zinsen in Höhe von 530,59 € gezahlt.

c 2023 wurden Zinsen in Höhe von 207,55 € gezahlt.
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a 2O24wurden Zinsen in Höhe von 4,42 € gezahlt.

Kreditaufnahme nach Thüringer Kommunales lnvestitionsprogrammqesetz für die Jahre 2026 bis 2029 (ThürKlpG) im Jahr
2027

Ab dem Jahr 2026 ist aufgrund des Gesetzes der Landesregierung als Thüringer Gesetz zur Anderung des kommunalen
Finanzausgleichs, folgende Regelung vorgesehen:

Artikel 3
Thüringer Kommunales lnvestitionsprogrammgesetz für die Jahre 2026 bis 2029 (ThürKlpG)

s1
Gewährung von Schuldendiensthilfen

(1) Das Land gewährt Landkreisen und Gemeinden Schuldendiensthilfen für Kredite in einer Gesamthöhe von bis zu 1 Milliarde Euro zur
Finanzierung von lnvestitionen aus dem im Zeitraum der Jahre 2026 bis 2029lautenden Kreditprogramm ,,Kommunales lnvestitionsprogramm 2026
- 2029" der Thüringer Aufbaubank (Kreditprogramm). lnvestition im Sinne dieses Gesetzes ist die Verwendung der Kreditkontingente zur Neu-,
Ersatz- oder Enreiterungsbeschaffung von Vermögensgegenständen des Anlagevermögens. Erfasst werden auch Vennrendungen, wenn damit die
Restnutzungsdauer von Vermögensgegenständen nicht nur unwesentlich verlängert wird.

Hieraus steht der Gemeinde Günstedt ein Darlehen von 182.397,00 € zu. Diese Mittel müssen durch Abschluss eines Kreditvertrages mit der
Thüringer Aufbaubank zwischen dem 01 .01.2026 und dem 31J22029 abgerufen werden, wobei bis zum Ablauf des 31. Dezember 2O29lediglich
Zinszahlungen zu leisten sind, deren Fälligkeit nicht vor dem 1. Januar 2027 einsetzt. ($2 Abs. 1 ThürKlpG).

Das Land leistet die Schuldendiensthilfen direkt an die Thüringer Aufbaubank ($1 Abs. 4 ThürKlpG). Die Gemeinde trägt somit keinen Eigenanteil

Zu diesen Thüringer Kommunales lnvestitionsprogrammgesetz für die Jahre 2026 bis 2029 hat das Finanzministerium Antworten zu häufig gestellten
Fragen herausgegeben (FAQ) und daraufhin ergaben sich folgende Planansätze ab dem Jahr 2027:
Aufnahme Darlehen im Jahr 2027: BUST: 6120-315400 über 182.397 €
Rückzahlung der Tilgungsleistungen: BUST: 612O-3154OQ ab 2027
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Rückzahlung der Zinsleistungen: BUST: 6120-575110 ab 2O27

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten und Rückstellungen in den jeweiligen Jahren: BUST 6120-41842Q ab 2Q27

Verpfl ichtungsermächtig u ngen fü r Fol geiahre

Die in der Haushaltssatzung festgesetzten Verpflichtungsermächtigungen setzen sich aus den Maßnahmen der Seiten 40 und 41 zusammen, welche
an dieser Stelle saldiert ausgewiesen werden.

Gemäß $ 13 Abs. 4 ThürKDG bedarf der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Rahmen der Haushaltssatzung der Genehmigung der
Rechtsaufsichtsbehörde, wenn in den Jahren, zu deren Lasten sie vorgesehen sind, die Aufnahme von lnvestitionskrediten geplant ist.

Aufgrund des Gesetzes der Landesregierung als Thüringer Gesetz zur Anderung des kommunalen Finanzausgleichs ist folgende Regelung
vorgesehen:

Artikel 6 Anderung des Thüringer Gesetzes über die kommunale Doppik

Dem $ 5 Abs. 3 wird folgender Satz angefügt:

,,Soweit das Land oder eine andere insolvenzunfähige Körperschaft des öffentlichen Rechts für Kreditaufnahmen den Schuldendienst für
Zinsen und Tilgung übernimmt oder diese Übernahme dem Grunde nach zusichert (Kredite mit Kapitaldienstfinanzierung), gelten diese
Kredite als wirtschaftlich zweckmäßi9."

4. Dem $ 13 Abs. 4 werden folgende Sätze angefügt:

,,Bei der Entscheidung über die Genehmigung nach Satz 1 bleiben auf Kredite mit Kapitaldienstfinanzierung entfallende Beträge außer
Betracht. Die Genehmigungspflicht nach Satz 1 entfällt, wenn die Kreditaufnahme ausschließlich Kredite mit
Kapitaldienstfinanzierung im Sinne des $ 5 Abs. 3 Satz 2 umfasst."

Da in den Folgejahren eine Kreditaufnahme vorgesehen ist, siehe Punkt: ,,Kreditaufnahme nach Thüringer Kommunales lnvestitionsprogrammgesetz
für die Jahre 2026 bis 2029 (ThürKlpG)" bedarf die Aufnahme der Verpflichtungsermächtigung grundsätzlich einer Genehmigung durch die
Rechtsaufsicht.

Da es sich aber um einen Kredit mit Kapitaldienstfinanzierung handelt, führt dies nicht zur Genehmigungspflicht der Verpflichtungsermächtigungen
durch die Rechtsaufsichtsbehörde.
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Nachfolgende Verpflichtungsermächtigungen sind im Haushalt enthalten:

Deckunqsfähiqkeit

Unabhängig von der Deckungsfähigkeit nach $ 16 ThürGemHVD werden die Ansätze innerhalb der nachfolgenden Budgets für gegenseitig
deckungsfähig erklärt. Dies gilt für die Planansätze des Ergebnis- und Finanzplanes.

Budget 1: Personal, (deckungsfähig nach $ 16 Abs. 2 ThürGemHVDoppik)

Budget 2: Brandschutz, (deckungsfähig nach $ 16 Abs. 2 ThürGemHVDoppik)

Budget 3: Teilhaushalt 1 (ohne Personal und Feuerwehr), (deckungsfähig nach $ 16 Abs. 1 ThürGemHVDoppik)

Budget 4: Teilhaushalt2 (ohne Personal), (deckungsfähig nach $ 16 Abs. 1 ThürGemHVDoppik)

Budget 5: Teilhaushalt 3, (deckungsfähig nach $ 16 Abs. 1 ThürGemHVDoppik)

Budget 6: Verfügungsmittel, (deckungsfähig nach $ 16 Abs. 2 ThürGemHVDoppik)

Weiterhin werden die Ansätze für Auszahlungen aus lnvestitionstätigkeit innerhalb eines jeden Teilfinanzplans nach $ 16 Abs.3
ThürGemHVDoppik für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Jahr 2028

0,00 €

295.000,00 €

295.000,00 €

1.039.500,00 €

Jahr 2027

592.700,00 €

151 .800,00 €

744.500,00 €

Maßnahme

Grundhafter Ausbau von Nebenanlagen in der Langen Straße westlicher Teil, Bereich
von Mittelbrücke bis 886

Sanierung der Brücke am Hebesgraben (Sportplatz)

Summe der Verpflichtungsermächtigungen pro Jahr

Sum me der Verpfl ichtu ngsermächtigungen insgesamt
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Haushaltsausgleich

Ergebnisplan

Der Ergebnisplan ist laut $ 18 Abs. 1 Nr. 1 ThürGemHV-Doppik ausgeglichen, da in den Haushaltsjahren 2011bis2029 der Ergebnisplan unter
Berücksichtigung von noch nicht ausgeglichenen Fehlbeträgen aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen ist und zum Ende des
Finanzplanungszeitraumes insgesamt ein Haushaltsausgleich erreicht wird.
Eine Übersicht des Ergebnisplanes von 2011-2029 ist der gerafften Übersicht des Ergebnisplanes bis 2029 (hellblau) beigefügt. Hier kann in der
Zeile ,,kumulierte Rechnungsergebnisse" der Ausgleich des Ergebnisplanes bereits im Jahr 2011 abgelesen werden, da der Saldo aller
Jahresergebnisse aus Vorjahren positiv ist. Der Ergebnisplan verzeichnet voraussichtlich in den Jahren 2025 und 2026 Jahresverluste, aber zum
Ende des Finanzplanungszeitraumes 2029 kann ein Ausgleich herbeigeführt werden. Dies ist hauptsächlich auf die positiven Jahresergebnisse
der vergangenen Jahre und die Auflösung der Rückstellung für die Rekultivierung der Deponie im Jahr 2O2O zurückzuführen.

Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach $ 18 Abs. 1

Nr. 1 ThürGemHV Doppik, Hier: kumulierte
Erqebnisse

Jahresergebnis

Jahr

20.766,56 €

20.766,56 €

2011
Ergebnis

62.208,84€

41.442,28 €

2012
Ergebnis

102.076,08 €

39.867,24€

2013
Ergebnis

201.644,04 €

99.567,96 €

2014
Ergebnis

305.940,56 €

104.296,52€

2015
Ergebnis

446.360,65 €

140.420,09 €

2016
Ergebnis

Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach $ 18 Abs. 1

Nr. 1 ThürGemHV Doppik, Hier: kumulierte
Ergebnisse

Jahresergebnis

Jahr

575.601,70

129.241,05

2017
Ergebnis

707.704,25

132.102,55

2018
Ergebnis

821.739,92

114.035,67

2019
Ergebnis

1.148.056,67

326.316,75

2020
Ergebnis

1.147.246,61

-810,06

2021
Ergebnis

1.205.374,41

58.127,80

2022
Ergebnis
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2028Plan

207.942,00

1.940.398,75

2027 Plan

291.532,00

1.732.456,75

2026 Plan

-11.142,OO

1.440.924,75

2Q25 Plan

-29.399,00

1.452.066,75

2024
Erqebnis
155.683,12

1.481.465,75

2023
Erqebnis
120.408,22

1.325.782,63

Jahr

Jahresergebnis

Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach $ 18 Abs. 1

Nr. 1 ThürGemHV Doppik, Hier: kumulierte
Ergebnisse

2029 Plan
266.148,00

2.206.546,75

Jahr
Jahresergebnis

Ausgleich des Ergebnishaushaltes nach $ 18 Abs. 1

Nr. 1 ThürGemHV Doppik, Hier: kumulierte
Ergebnisse
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Finanzplan

Der Finanzplan ist in den Haushaltsjahren von 2011 - 2029 ausgeglichen, da gemäß $ 18 Abs. 1 Nr. 2 ThürGemHV Doppik der Saldo der ordentlichen
und außerordentlichen Ein - und Auszahlungen nach $ 3 Abs. 1 Nr. 11 ausreicht, um die Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von
lnvestitionskrediten nach $ 3 Abs. 1 Nr. 17 abzüglich Umschuldung. und Sondertilgung zu decken.
Eine Übersicht des Finanzplanes von 2011-2029 ist der ,,gerafften Übersicht des Finanzplanes bis zum Jahr 2029" (hellblau) beigefügt. Hier kann in
der Zeile ,,Ergebnis der kumulierten Beträge der Finanzplanungen aus Vorjahren" im Jahr 201'1 bereits der Ausgleich des Finanzplanes abgelesen
werden, da der Saldo aller Jahresergebnisse aus Vorjahren positiv ist.

Ergebnis der kumulierten Beträge der
Finanzplanungen aus Vorjahren

Ausgleich FP im Kalenderjahr nach $ 18 Abs. 't Nr.2
ThürGemHVD (11 =17-U)

Nr. 17 FP (daraus planm. Tilgung)

Nr. 11 FP

Jahr

29.960,29 €

29.960,29 €

31.380,62 €

61.340,91 €

2011
Erqebnis

151.514,08 €

121.553,79 €

31.703,65 €

153.257,44 e

2012
Erqebnis

209.887,08 €

58.373,00 €

28.845,91€

87.218,91 €

2013
Erqebnis

239.505,53 €

29.618,45 €

37.246,79 €

66.865,24 €

2014
Erqebnis

305.630,58 €

66.125,05 €

37.590,25 €

103.715,30 €

2015
Erqebnis

479.983,00 €

174.352,42€

37.859,18 €

212.211,60 €

2016
Erqebnis

Ergebnis der kumulierten Beträge der
Finanzplanungen aus Vorjahren

Ausgleich FP im Kalenderjahr nach $ 18 Abs. 1 Nr.2
ThürGemHVD (11 =17-U)

Nr. 17 FP (daraus planm. Tilgung)

Nr. 11 FP

Jahr

579.783,06

99.800,06

38.132,40

137.932,46

2017
Eroebnis

804.955,75

225.172,69

38.409,93

263.582,62

2018
Erqebnis

875.742,00

70.786,25

38.691,86

109.478,11

2019
Erqebnis

862.249,85

-13.492,15

38.978,26

25.486,11

2020
Erqebnis

855.704,27

-6.545,58

39.269,21

32.723,63

2021
Ergebnis

929.245,38

73.541,11

37.2Q7,62

11Q.748,73

2022
Ergebnis
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2028 Plan

262.009,00

0,00

262.009,00

1 .961 .170,56

2027 Plan

341.876,00

0,00

341.876,00

1 .699.161,56

2026 Plan

30.940,00

0,00

30.940,00

1.357.295,56

2025 Plan

33.984,00

0,00

33.984,00

1.326.345,56

2024
Ergebnis
255.454,88

1.122,00

254.332,89

1.292.361,56

2023
Erqebnis
128.033,47

19.250,17

108.783,30

1.038.028,68

Jahr

Nr. 11 FP

Nr. 17 FP (daraus planm. Tilgung)

Ausgleich FP im Kalenderjahr nach $ 18 Abs. 1

Nr.2 ThürGemHVD (11 =17-U)

Ergebnis der kumulierten Beträge der
Finanzplanungen aus Vorjahren

2029 Plan

310.013,00

0,00

310.013,00

2.271.183,56

Jahr

Nr, 11 FP

Nr. 17 FP (daraus planm. Tilgung)

Ausgleich FP im Kalenderjahr nach $ 18 Abs. 1

Nr.2 ThürGemHVD (11 =17-U)
Ergebnis der kumulierten Beträge der
Finanzplanungen aus Vorjahren

Der Haushaltsplan ist somit im Ergebnis-, sowie im Finanzplan nach $ 18 Abs. 1 Thüringer Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik
ausgeglichen.
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Eigenkapital

Das Eigenkapital der Gemeinde nimmt ständig zu und dessen Entwicklung stellt sich seit dem Eröffnungsbilanzstichtag (01.01 .2011) wie folgt dar:

Eigenkapital
Jahresergebnis
Ergebnisvortrag
Veränderung Zweckgebu ndene Rücklage
Veränderung Zweckgebu ndene Kapitalrücklage
Veränderung Allgemeine Rücklage
Jahr

2.601.145,73

01.01.2011

2.604.461,55
20.766,56
0,00
0,00

-17.450,74
Jahr 2011

Rechnungs-
erqebnis

2.645.903,83
41.442,28
20.766,56
0,00

0,00
Jahr 2012

Rechnungs-
erqebnis

2.685.771,O7
39.867,24
62.208,84
0,00

0,00
Jahr 2013

Rechnungs-
erqebnis

2.785.339,03
99.567,96
102.076,08
0,00

0,00
Jahr 2014

Rechnungs-
erqebnis

2.889.635,55
104.296,52
201.644,04
0,00
0,00
0,00
Jahr 201 5

Rechnungs-
ergebnis

Eigenkapital
Jahresergebnis
Ergebnisvortrag

Veränderung Zweckgebundene Rücklage
Veränderung Zweckgebundene Kapitalrücklage
Veränderung Allgemeine Rücklage

Jahr

3.030.055,64
140.420,09
305.940,56

0,00
0,00
0,00

Jahr 2016

Rechnungs-
erqebnis

3.159.296,69
129.241,05
446.360,65

0,00
0,00
0,00

Jahr 2017

Rechnungs-
erqebnis

3.291.399,24
132.102,55
575.601,70

0,00
0,00
0,00

Jahr 201 8

Rechnungs-
erqebnis

3.405.434,91
114.035,67
707.704,25

0,00
0,00
0,00

Jahr 201 9

Rechnungs-
erqebnis

3.731.751,66
326.316,75
821.739,92

0,00
0,00
0,00

Jahr 2020

Rechnungs-
erqebnis

3.730.941,60

-810,06
1 .148.056,67

0,00
0,00
0,00

Jahr 2021

Rechnungs-
erqebnis
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Planansatz

Jahr 2027

0,00
0,00
0, 00

1.440.924,75
291.532,00

4.356.692,55

Planansatz

Jahr 2026

0,00
0,00
0,00

1.452.066.75
-11.142,00

4.065.160,55

Planansatz

Jahr 2Q25

0,00
0,00
0, 00

1.481.465,75
-29.399,00

4.076.302.5s

Planansatz

Jahr 2024

0,00
0,00
0,00

1.325.782,63
155.683,12

4.105.701,55

vorauss.
Rechnungs-

erqebnis
Jahr 2O23

0,00
20j72,01

0,00

1.205.374,41
120.408,22

3.950.018,43

Rechnungs-
ergebnis

Jahr 2Q22

0,00
20.368,80

0,00

1.147.246,61
58.127,80

3.809.438,20

Jahr

Veränderung Allgemeine Rücklage
Veränderung Zweckgebundene Kapitalrücklage
Veränderung Zweckgebundene Rücklage

Ergebnisvortrag
Jahreserqebnis
Eigenkapital

Planansatz

Jahr 2O29

0,00

0,00
0,00

1.940.398,75
266.148,00

4.830.782,55

Planansatz

Jahr 2028

0,00

0,00
0,00

1.732.456,75
207.942,00

4.564.634,55

Jahr

Veränderung Allgemeine Rücklage
Veränderung Zweckgebundene Kapital rücklaqe
Veränderung Zweckgebundene Rücklage

Ergebnisvortrag
Jahreserqebnis
Eigenkapital
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Entwicklunq Bankbestände und Kassenkredit

ln den Jahren der mittelfristigen Finanzplanung bis 2029 ist folgende Veränderung der Bankbestände/Liquiditätskredite vorgesehen bzw. kann dies
auch für die vergangenen Jahre abgelesen werden.

Tatsächlicher Bestand 31 .1 2.2010:
Tatsächliche Zunahme Bankbestand 201 1 :

Tatsächlicher Bestand 31 .12.201 1 :

Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2012:
Tatsächlicher Bestand 31 .12.2012:
Tatsächliche Entnahme Bankbestand 201 3:
Tatsächlicher Bestand 31 .12.2013:
Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2O1 4:
Tatsächlicher Bestand 31 .12.201 4:
Tatsächliche Entnahme Bankbestand 201 5:
Tatsächlicher Bestand 31 .12.2015:
Tatsächliche Zunahme Bankbestand 201 6:
Tatsächlicher Bestand 31 .1 2.201 6:
Tatsächliche Zunahme Bankbestand 2017 :

Tatsächlicher Bestand 31 .12.2017 :

Tatsächliche Entnahme Bankbestand 201 8
Tatsächlicher Bestand 31 .12.2018:
Tatsächliche Zunahme Bankbestand 201 9:
Tatsächlicher Bestand 31 .12.2019:
Tatsächliche Entnahme Bankbestand 2O2O:

Tatsächlicher Bestand 31 .12.2Q20:
Tatsächliche Zunahme Bankbesta nd 2021 :

Tatsächlicher Bestand 31 .12.2021 :

Tatsächliche Zunahme Ban kbesta nd 2022:
Tatsächlicher Bestand 31 .12.2022:
Tatsächliche Zunahme Bankbesta nd 2023.
Tatsächlicher Bestand 31 .1 2.2023:
Tatsächliche Zunahme Bankbesta nd 2024:
Geplanter Bestand 31 .12.2024
Geplante Zunahme Bankbestand 2025
Geplanter Bestand 31J22025

+ 51.761,49 €
+ 94.592,66 €

+ 146.354,15€
+ 94.680,41 €

+ 241.034,56 €
- 159.684,78 €
+ 81.349,78 €
+ 46.696,48 €

+128.046,26 €
- 75.791,69 €
+ 52.254,57 €

+ 121.843,45 €
+ 174.098,02€
+ 154.090,13 €
+ 328.188,15 €

- 37.845,54€
290.342,61€

1.526,31 €
291.868,92 €
- 23.613,91 €
268.255,01€

45.967,22€
314.222,23€
66.136,17 €

380.358,40 €
67.919,77 €

448.278,17 €
203.332,85 €
651.61 1,02 €

2.411,00 €
654.022,02€
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Geplante Entnahme Bankbesta nd 2026
Geplanter Bestand 31 .1 2.2026:
Geplante Zunahme Bankbestand 2027 :

Geplanter Bestand 31 .1 2.2027 :

Geplante Zunahme Bankbestand 2028:
Geplanter Bestand 31 .12.2028:
Geplante Zunahme Bankbesta nd 2029:
Geplanter Bestand 31 .12.2029:

-6.910,00 €
647.112,02 €

17.199,00 €
664.300,02 €
326.915,00 €
991.215,02€
333.511,00 €
991.215,02€

Die Höhe des genehmigungsfreien Kassenkreditrahmens beläuft sich auf ein Sechstel der im Finanzplan veranschlagten laufenden
Einzahlungen aus Venrualtungstätigkeit ($ 16 Abs. 2 S.1 ThürKDG) und somit aul173.225€.
Der festgesetzte Kassenkreditrahmen von 173.000,00 € ist somit genehmigungsfrei.

Jahresabschluss für das Jahr 2024

Der Jahresabschluss für das Jahr 2024 wurde durch die Venualtung erstellt und wird gegenwärtig durch das Rechnungsprüfungsamt des
Landratsamtes Sömmerda geprüft. Die Bilanz des Jahres 2024wird nachfolgend wiedergegeben.
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Haushaltssicherunqskonzept

Die Gemeinde war in der Vergangenheit verpflichtet ein Haushaltssicherungskonzept zu erstellen. Da der Ergebnis- und Finanzplan jedoch unter
Beachtung der Ergebnisse aus Haushaltsvorjahren ausgeglichen ist und auch zum Ende des Finanzplanungszeitraumes (2029) weiterhin
prognostisch ausgeglichen sein wird, ist die Verpflichtung zur Aufstellung und Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes ($ a Abs. 1 Thür
KDG) nach gegenwärtigem Kenntnisstand nicht notwendig.

Kindelbrück, den 22.01 .2026

KY
Andreas Garthoff

Kämmerer der Verwaltungsgemeinschaft
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Anlage 5: Muster zu $ 1 Abs. 2Nr.12 ThürGemHV-Doppik

X

=><-
X_

,--

Planungs-daten
des dritten
Haushalts-
folgejahres

2029

310.013,00

0,00

310.013,00

310.0'13,00

X
115.901

:
23.498,00

0.00

-333.511,00t-
0,00
0,00
0,00

4.830.332,09

Planungs-
daten des
zweiten

Haushalts-
folgejahres

2028

262.009,00

X
0,00

262.009,00

X

1 18.236,00

64.906,00

262.009,00

_--

_--
-326.915,00
:-

0.00
0,00

0,00
0,00

,-
X
4.564.184.09

X

X

-><-

--

Planungs-
daten des

ersten
Haushalts-
folgejahres

2027

341.876,00

0,00

341.876,00

341.876,00->{
108.751,00
---
-507.085,00
165.209,00

-=-
0.00
0,00

0,00
0.00

4.356.242.09

AnsäEe des
Haushalts-

jahres

2026

30.940,00

,-
0,00

30.940,00,><-
30.940,00

,-
99.611,00

,-
-37.850,00
6.910,00t-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0.00

4.064.710.O9

l><-

l:<-

Ansä2e des
Haushalts-
vorjahres
einschl.

Nachtäge1

2025

33.984,00

0,00

33.984,00

33.984,00
X_
114.499,00
X_
-31.573,00

1.122.40

-2.411,00

0,00
0,00
0.00
0,00
0,00

4.075.852.09

X
X

X

Ergebnisse des
Haushalts-

vorvorjahres

2024

255.454,88

,-
1122,40

254.332,48

254.332,48

111 .198.34

-51.167,18
-204.455,25><
20.372.57

0,00
1.122,40
-1.122.40

0,00
0.00

4.105.251.O9

Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von bereits genehmigten lnvestitionskrediten
($ 3 Abs. 1 Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)

Einzahlungen aus Bedarfszuweisung

laufende Auszahlungen aus kreditähnlichen Rechtsgeschäften, soweit nicht im Saldo der ordentlichen Ein-
und Auszahlungen nach S 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik enthalten

Auszahlungen zur planmäßigen Tilgung von geplanten, aber noch nicht genehmigten lnvestitionskrediten
($ 3 Abs. 't Nr. 17 ThürGemHV-Doppik)

Jahr
Saldo der ordentlichen und außerordentlichen
Ein- und Auszahlungen (S 3 Abs. 1 Nr. 11 ThürGemHV-Doppik)3

abzüglich

= freie Finanzspitze

abzüglich

= veöleibende Finanzspitze (Ziel in allen Jahren: > 0)

Nachrichtlich

Entwicklung der Finanzmittel

Saldo aus lnvestitionstätigkeit

aus
der Verschuldu

für lnvestitionskredite zum
Aufnahme von lnvestitonskrediten

Iilgung von lnvestitonskrediten

ligenkapital zum Jahresende

von Krediten zur
Stand der lnanspruchnahme von Liquiditätskrediten zum JahresendeT

icht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit
freien Fder

tfd

Nr

1

2

3

4

5

6

7

I

I

x
11

10

12

13

't4

15

16

17
5

1 Ergebnisse des Haushaltsvorjahres, sofern vorliegend.
2 Angaben können auch in T€ erfolgen.
3 Einschließlich Zinsauszahlungen für bereits genehmigte Kredite in Haushaltsvorjahren und für geplante, aber noch nicht genehmigte Kredite im

Haushaltsjahr und in den Folgejahren.a Ermittlung erfolgt aus Kontengruppe 53.
5 Differenz aus Zeile 12 und 13.
6 Der Durchschnitt ist anhand der Monatsendstände der Liquiditätskredite zu berechnen. Seite 617 Für das Haushaltsjahr ist eine Liquiditätsprognose zu erstellen.


